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Datenübersicht 2021 Kreisfreie Städte Landkreise Kreisange- 
hörige Städte Rheinland-Pfalz 

Gefährdungseinschätzungen: 
Anzahl der Gefährdungseinschätzungen 2.965 5.173 521 8.659 
Gefährdungseinschätzungen pro 1.000 un-
ter 18-Jährige 17,4 12,0 16,0 13,6 

Ergebnis der Gefährdungseinschätzung: 
Kindeswohlgefährdung 452 15,2% 706 13,6% 136 26,1% 1.294 14,9% 
latente Kindeswohlgefährdung 487 16,4% 868 16,8% 96 18,4% 1.451 16,8% 
keine Kindeswohlgefährdung, aber Hilfe-
/Unterstützungsbedarf 964 32,5% 1.814 35,1% 145 27,8% 2.923 33,8% 

keine Kindeswohlgefährdung, kein Hilfe-/Un
terstützungsbedarf 

- 1.062 35,8% 1.777 34,4% 144 27,6% 2.983 34,5% 

keine Angabe 0 --- 8 0,2% 0 --- 8 0,1% 
Art der Kindeswohlgefährdung: 
Anzeichen für Vernachlässigung 602 64,2% 879 56,7% 151 65,7% 1.632 60,1% 
Anzeichen für psychische Misshandlung 291 31,1% 640 41,3% 65 28,3% 996 36,7% 
Anzeichen für körperliche Misshandlung 272 29,0% 410 26,5% 41 17,8% 723 26,6% 
Anzeichen für sexuelle Gewalt 39 4,2% 79 5,1% 7 3,0% 125 4,6% 
Die häufigsten Meldenden: 
Polizei/Gericht/Staatsanwaltschaft 991 33,4% 1.532 29,7% 195 37,6% 2.718 31,4% 
Bekannte/Nachbarn 363 12,2% 640 12,4% 44 8,5% 1.047 12,1% 
Anonyme Meldung 334 11,3% 611 11,8% 41 7,9% 986 11,4% 
Geschlecht: 
Anzahl der betroffenen Mädchen 1.412 47,6% 2.559 49,5% 253 48,6% 4.224 48,8% 
Anzahl der betroffenen Jungen 1.549 52,2% 2.589 50,0% 253 48,6% 4.391 50,7% 
divers 0 --- 2 0,0% 0 --- 2 0,0% 
ohne Angabe 4 0,1% 23 0,4% 15 2,9% 42 0,5% 
Migrationshintergrund: 
Migrationshintergrund 1.325 47,5% 1.670 33,6% 224 43,0% 3.219 36,1% 
kein Migrationshintergrund 993 35,6% 2.430 48,8% 281 53,9% 3.704 48,2% 
Unbekannt 472 16,9% 875 17,6% 16 3,1% 1.363 15,7% 
Alter: 
Unter 3 Jahre 622 22,3% 1.110 22,3% 111 21,3% 1.843 22,3% 
3 bis 6 Jahre 588 21,1% 968 19,5% 106 20,3% 1.662 20,1% 
6 bis 12 Jahre 936 33,6% 1.629 32,8% 150 28,8% 2.715 32,8% 
Über 12 Jahre 641 23,0% 1.264 25,4% 154 29,6% 2.059 24,9% 
Anteil Alleinerziehende 43,4% 39,6% 38,0% 40,8% 
Anteil Transferleistungsbezug 38,2% 27,0% 44,1% 31,9% 
Inanspruchnahme zum Zeitpunkt der Ge-
fährdungseinschätzung   

darunter am häufigsten:   
keine Leistung der Kinder- und Jugendhilfe 
wurde in Anspruch genommen 1.832 61,5% 2.941 56,9% 275 52,8% 5.039 58,2% 

ambulante/teilstat. Hilfe zur Erziehung nach 
§§ 27 bis 32, 35 SGB VIII 566 19,1% 1.277 24,7% 120 23,0% 1.963 22,7% 

Unterstützung nach §§ 16 bis 18 SGB VIII 499 16,8% 935 18,1% 118 22,6% 1.552 17,9% 
Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der 
Gefährdungseinschätzung   

darunter am häufigsten:   
Unterstützung nach §§ 16 bis 18 SGB VIII 447 23,5% 885 26,1% 112 29,7% 1.444 25,5% 
ambulante/teilstat. Hilfe nach §§ 27 bis 32, 
35 SGB VIII 453 23,8% 863 25,5% 98 26,0% 1.414 24,9% 

Fortführung der gleichen Leistung/-en 380 20,0% 749 22,1% 66 17,5% 1.195 21,1% 
Anrufung des Familiengerichts 8,9% 10,8% 15,0% 10,4% 
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1 Vorbemerkung 
Mit dem vorliegenden Bericht „Kinder

schutz und Hilfen zur Erziehung: Ergeb

nisse zur Umsetzung des § 8a SGB VIII in 

der Praxis der Jugendämter in Rheinland

Pfalz im Jahr 2021“ wird die Berichterstat

tung zum Monitoring der § 8a SGB VIII-

Verfahren in Rheinland-Pfalz fortgesetzt. 

Diese erfolgt seit Einführung der Statistik 

zu Gefährdungseinschätzungen gemäß 

§ 8a SGB VIII in Rheinland-Pfalz im Jahr 

2010 jährlich. In diesem Bericht werden 

die zentralen Befunde des Jahres 2021 

dargestellt und fachlich eingeordnet. Die 

zugrundeliegenden Daten zur Umsetzung 

des § 8a SGB VIII in der Praxis der Ju

gendämter werden im Rahmen des rhein

land-pfälzischen Projektes „Qualitätsent

wicklung durch Berichtswesen“ erhoben

und sowohl auf Landesebene als auch auf 

kommunaler Ebene in Form von Jugend

amtsprofilen aufbereitet und kommentiert. 

Die Auswertungen des vorliegenden Be

richts basieren auf den vollständigen Da

ten von 40 Jugendämtern in Rheinland-

Pfalz. 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

Das Projekt „Qualitätsentwicklung durch 

Berichtswesen“ wird bereits seit dem Jahr 

2002 in Kooperation des Landes und der 

rheinland-pfälzischen Jugendämter mit 

dem Ziel durchgeführt, für alle Kommunen 

in Rheinland-Pfalz vergleichbare Daten zu 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zu 

erheben und auszuwerten. Seither wurden 

verlässliche Arbeitsstrukturen zwischen 

den Jugendämtern, dem Ministerium für 

Familie, Frauen, Kultur und Integration 

(MFFKI) und dem Landesjugendamt auf

gebaut, in deren Rahmen Befunde ge

meinsam besprochen und dialogorientierte 

Transferstrategien in Politik und Fachpra

xis sowohl geplant als auch umgesetzt 

werden können. Die Daten aus dem Be

richtswesen unterstützen und befördern so 

gezielt die Jugendhilfeplanung in den 

Landkreisen, kreisfreien sowie großen 

kreisangehörigen Städten und ermögli

chen eine empirische Fundierung der 

fachlichen und fachpolitischen Diskussion. 

Seit mittlerweile 20 Jahren existiert somit 

eine valide Datenbasis für den Bereich der 

Hilfen zur Erziehung. Im Jahr 2010 – noch 

ehe die § 8a SGB VIII-Erhebung bundes

weit gesetzlich verpflichtend wurde – 

wurde das Datenkonzept im Berichtswe

sen in Rheinland-Pfalz auf Initiative und 

Wunsch der beteiligten Jugendämter um 

die Dokumentation der Gefährdungsmel

dungen nach § 8a SGB VIII erweitert.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Die bundesweite Pflichtstatistik der Ge

fährdungseinschätzungen gem. 

-

§ 8a SGB VIII wurde am 01. Januar 2012 

mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutz

gesetzes (Gesetz zur Stärkung eines akti

ven Schutzes von Kindern und Jugendli

chen) eingeführt. Die Fragen der Bundes

statistik wurden in den vorhandenen Bo

gen der rheinland-pfälzischen Erhebung 

integriert. Seit 2012 werden Daten zu Ge

fährdungseinschätzungen gem. 

-

-

-

-

-

-

§ 8a SGB VIII von allen Jugendämtern in 

Deutschland dokumentiert. Eine Beson

derheit der rheinland-pfälzischen Erhe

-

-
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bung stellt die Erhebung zusätzlicher Vari

ablen dar, welche in der Bundesstatistik 

gegenwärtig nicht abgebildet werden. So 

lassen die rheinland-pfälzischen Daten 

z. B. Aussagen zur Lebenssituation be

troffener Familien und zu Verfahren im Ju

gendamt in Folge einer § 8a SGB VIII-Mel

dung zu.  

-

-

-

-

Die Sicherstellung eines qualifizierten 

Schutzes von jungen Menschen ist nach 

wie vor die ureigene Aufgabe der öffentli

chen Kinder- und Jugendhilfe. Das Bun

deskinderschutzgesetz gilt hierbei als ein 

weiterer Meilenstein der letzten Jahre. 

Ausgelöst durch tragische Fälle von Kin

desmisshandlungen und Kindstötungen 

entstand in den letzten Jahren eine öffent

lich und (fach-)politisch intensiv geführte 

Diskussion rund um das Thema Kinder

schutz. Im Zuge dieser Debatten wurden 

zahlreiche Veränderungen im deutschen 

Kinderschutzsystem angestoßen und um

gesetzt. Zur Beschreibung und Weiterent

wicklung der Praxis der Jugendämter in 

diesem zentralen Aufgabenbereich des 

Kinderschutzes stellt eine systematische

Wissensbasis über das Meldeverhalten 

der Bevölkerung, die Lebenssituation der 

Familien sowie den Umgang mit Gefähr

dungsmeldungen bzw. -einschätzungen

gem. § 8a SGB VIII durch die Fachkräfte 

im Allgemeinen Sozialen Dienst eine wich

tige Voraussetzung dar.  

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

Basierend auf den Ergebnissen der 

„§ 8a SGB VIII-Statistik“ 2021 in Rhein

land-Pfalz können inzwischen Zeitreihen 

aus zwölf Erhebungsjahren abgebildet 

-

werden. Insgesamt lassen die Daten für 

das Jahr 2021 im Vergleich zu den Erhe

bungsjahren seit 2010 erneut zahlreiche 

Parallelen in den Ergebnissen erkennen – 

und das, obwohl die Jugendämter auch im 

Jahr 2021 noch durch die COVID-19-Pan

demie ihrem Kinderschutzauftrag unter 

zum Teil stark erschwerten Rahmenbedin

gungen nachgehen mussten. Deutlich wird 

für 2021: 

-

-

-

 Anzahl der Gefährdungseinschätzun

gen: Im Berichtsjahr 2021 wurden ins

gesamt 8.659 Gefährdungseinschät

zung gem. § 8a SGB VIII dokumen

tiert. Damit ist die Gesamtzahl der 

Fälle im Vergleich zum Vorjahr um 

rund 2 % gesunken. Bezogen auf alle 

Kinder und Jugendlichen unter 18 Jah

ren in Rheinland-Pfalz ergibt sich ein 

Eckwert von 13,6 pro 1.000 Minderjäh

rige. Demnach war mehr als ein Pro

zent aller Kinder und Jugendlichen un

ter 18 Jahren im Jahr 2021 in Rhein

land-Pfalz von einer Gefährdungsmel

dung bzw. -einschätzung betroffen. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ergebnis der Gefährdungseinschät

zung: Im Jahr 2021 bestätigte sich bei 

31,8 % aller durchgeführten Gefähr

dungseinschätzungen der Verdacht 

auf eine Kindeswohlgefährdung (KWG 

oder latente KWG). In einem weiteren 

Drittel der Fälle (33,8 %) bestätigte 

sich der Verdacht auf eine Kindes

wohlgefährdung zwar nicht, allerdings 

wurde Hilfe- bzw. Unterstützungsbe

darf festgestellt. Hier können Gefähr

dungsmeldungen gem. § 8a SGB VIII 

-

-

-

-

-
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als Zugang zu unterstützenden Leis

tungen für Kinder und Familien dienen. 

Nach Einschätzung der Fachkräfte lag 

in einem weiteren Drittel (34,5 %) der 

Fälle weder eine Kindeswohlgefähr

dung noch ein Hilfe- bzw. Unterstüt

zungsbedarf vor. Insgesamt erweist 

sich dieses Ergebnis im Vergleich zu

den Vorjahren als zeitstabil und unter

streicht das Funktionieren der Jugend

ämter und der Netzwerke im Kinder

schutz auch in der Pandemie (vgl. 

hierzu ausführlich de Paz Martínez et 

al. 2021a, b). So lassen sich auf Basis

der Zahlen weder Hinweise für eine 

höhere Quote unentdeckter Kindes

wohlgefährdungen aufgrund der pan

demischen Einschränkungen finden,

noch Hinweise für eine erhöhte Anzahl 

an Falschmeldungen.  

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

 

 Tätigwerden und fachliche Schritte der 

Fachkräfte: Jede Meldung zieht unab

hängig vom Ergebnis der Gefähr

dungseinschätzung ein aufwendiges 

Verfahren für die Fachkräfte nach sich. 

Bei diesem Verfahren gilt es abzuklä

ren, ob und in welcher Weise Schutz

bzw. Hilfebedarf vorhanden ist und 

welche notwendigen und geeigneten 

Unterstützungsmaßnahmen ange

bahnt werden können bzw. müssen. 

Die Fachkräfte schöpfen hier aus ei

nem breiten Repertoire an fachlichen 

Handlungsmöglichkeiten, um jeder 

Meldung professionell nachzugehen. 

In jeweils 82,3 % der Fälle wurde eine 

-

-

-

- 

-

-

methodisch strukturierte kollegiale Be

ratung zur Abschätzung des Gefähr

dungsrisikos und/oder eine gemein

same Besprechung im Zusammenwir

ken mehrerer Fachkräfte nach dem 4-

Augen-Prinzip durchgeführt. In knapp 

86 % der § 8a SGB VIII-Verfahren 

fand zudem ein persönlicher Kontakt 

mit dem Kind bzw. der Familie statt. Im

Vergleich zum Vorjahr (80,9 %) hat 

sich dieser Anteil wieder erhöht. Dies 

hängt vermutlich damit zusammen, 

dass die pandemiebedingten Kontakt- 

und Zugangsbeschränkungen im Jahr 

2021 – trotz anhaltender COVID-19-

Pandemie – deutlich weniger restriktiv 

waren, als im Jahr 2020.  

-

-

-

-

 

 Einleitung von Hilfen: Die Jugendämter 

reagieren auf Gefährdungsmeldungen 

mit einer Vielzahl verschiedener Maß

nahmen und Hilfen und initiieren auch 

bei Gefährdungslagen nicht unbedingt 

sofort eine Fremdunterbringung. Im 

Berichtsjahr 2021 wurden – unabhän

gig davon, ob tatsächlich eine Kindes

wohlgefährdung festgestellt wurde – in 

22,6 % der Fälle Hilfen zur Erziehung 

gem. §§ 27 ff. SGB VIII, Eingliede

rungshilfen gem. § 35a SGB VIII oder 

Hilfen gem. § 19 SGB VIII neu einge

richtet. Auch darüber hinaus erhielten 

Familien Hilfe- und Unterstützungsleis

tungen in Form von Beratungen oder

niedrigschwelligen/frühen Hilfen.  

-

-

-

-

-

-

 

Die Erhebung im Jahr 2021 zeigt, dass die 

Jugendämter ihre Kinderschutzaufgaben 

sowohl in der Lockdown-Phase zu Beginn 
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des Jahres als auch im zweiten Pande

miejahr insgesamt verantwortlich wahrge

nommen haben (vgl. hierzu auch de Paz 

Martínez et al. 2021a). Hinsichtlich der so

ziodemographischen Daten der betroffe

nen Kinder (Alter, Geschlecht), der Art der 

Gefährdung, der konkreten Anhaltspunkte 

für eine Gefährdung sowie der Verfahren 

im Jugendamt und der Daten zur Lebens

situation der Familien zeigen sich kaum 

Unterschiede im Zeitverlauf. Dies bekräf

tigt zum einen die inzwischen gute Daten

qualität und Belastbarkeit der Daten und

verweist zum anderen darauf, dass etab

lierte Arbeitsabläufe und -strukturen sowie 

Netzwerke im Kinderschutz auch während 

krisenhaften gesellschaftlichen Phänome

nen wie der COVID-19-Pandemie und den

damit verbundenen Einschränkungen des 

öffentlichen Lebens funktionieren (vgl. ism 

gGmbH 2022).  

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

Bei der Interpretation der Daten gilt es zu 

beachten, dass die dargestellten Befunde 

ohne eine Kenntnis der Strukturen und Ar

beitsprozesse vor Ort nicht zu interpretie

ren sind. Die Ergebnisse können nicht als 

Bewertungsmaßstab „guter“ oder 

„schlechter“ Jugendamtsarbeit herangezo

gen werden. Vielmehr wird das Ziel ver

folgt, mittels der berichteten Zahlen die

Diskussion zum Thema Kinderschutz in 

Politik und Praxis zu versachlichen und

weiter zu qualifizieren. 

-

-

-

-

 

 

Der vorliegende Bericht richtet sich zum

einen an die Träger der öffentlichen Kin

der- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz.

Daten zur quantitativen Dimension der 

 

-

 

§ 8a SGB VIII-Verfahren, des Meldever-

haltens sowie Informationen zur Arbeits-

praxis in den Sozialen Diensten im Zuge 

der Gefährdungseinschätzung können als 

Indikatoren für die Arbeitsbelastung in den 

Sozialen Diensten herangezogen werden. 

Angaben über meldende Personen und 

Einrichtungen geben Hinweise auf not-

wendige und sinnvolle Kooperationspart-

nerinnen und -partner im Kinderschutz. 

Die Daten zu Arbeitsabläufen und Hand-

lungsstrategien in den einzelnen Ämtern 

dienen der Reflektion der eigenen Praxis 

der Fachkräfte in den Sozialen Diensten 

und können Anlass sein, interne Verfah-

rensschritte zu überprüfen und gegebe-

nenfalls zu verändern. Darüber hinaus 

können die Ergebnisse genutzt werden, 

um die fachpolitische Diskussion empi-

risch zu fundieren, die Verfahren weiter zu 

qualifizieren und damit den Schutz von 

Kindern und Jugendlichen zu unterstützen.  

Zum anderen richtet sich der Bericht in 

diesem Sinne auch gezielt an (Fach-)Poli

tik und Öffentlichkeit. Er erweitert den ak

tuellen Forschungs- und Kenntnisstand zu 

einem bedeutsamen Arbeitsfeld der Kin

der- und Jugendhilfe, indem er einen 

Überblick über zentrale Befunde und Be

gründungszusammenhänge gibt. 

-

-

-

-

Die ausführliche Dokumentation der jähr

lich durchgeführten Gefährdungseinschät

zungen in den jeweiligen Jugendämtern 

erfordert einen hohen Arbeitsaufwand und 

-einsatz der Fachkräfte in den Allgemei

nen Sozialen Diensten des öffentlichen Ju

gendhilfeträgers. Allen beteiligten Fach

-

-

-

-

- 
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und Leitungskräften sei an dieser Stelle für 

die zeitaufwändige Dokumentation und die 

gute Zusammenarbeit herzlich gedankt. 

Ohne die vielen Anregungen und Hinweise

aus der Praxis wären eine dem Gegen

stand angemessene Betrachtung und In

terpretation der Daten nicht möglich. 

 

-

-

Zum Aufbau des Berichts 

Kapitel 2 gibt grundsätzliche Hinweise zur 

Datenerhebung sowie zum methodischen 

Vorgehen bei der Auswertung.  

Kapitel 3 stellt den Kern des Berichts dar 

und beinhaltet die zentralen Befunde für 

Rheinland-Pfalz im Jahr 2021. Hierfür wer

den alle Einzelergebnisse der Jugendäm

ter zu Durchschnittswerten auf Landes

ebene zusammengefasst. Um die Entwick

lung im Rahmen der COVID-19-Pandemie

darzustellen, werden die Ergebnisse im 

Drei-Jahresvergleich (2019, 2020 und 

2021) berichtet. In diesem Kapitel finden 

sich zudem rahmende Ausführungen zum 

Meldungskontext, gefolgt von Angaben 

zum Prozess der Gefährdungseinschät

zung sowie Angaben zur Lebenssituation 

der Familien und der betroffenen jungen 

Menschen. Die 40 Jugendämter, die an 

der Erhebung beteiligt sind, erhalten zu

sätzlich ein individualisiertes Datenprofil, 

in welchem die Daten des jeweiligen Ju

gendamtes im Vergleich zu den landes

weiten Daten (Durchschnitt der Land

kreise, kreisfreien oder kreisangehörigen 

Städte) abgebildet werden. Mithilfe dieser 

jugendamtsspezifischen Auswertung kann 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

für das jeweilige Jugendamt bestimmt wer

den, wo die eigene Praxis „gerade steht“ 

und wo sich Ansatzpunkte für Entwick

lungsbedarfe zeigen. Kapitel 3 umfasst au

ßerdem diverse zusätzliche Auswertungen

von Variablen, die im Rahmen der bun

desweiten Pflichtstatistik nicht erfasst wer

den, und daher ausschließlich für Rhein

land-Pfalz zur Verfügung stehen. Solche 

Variablen sind zum Beispiel der Migrati

onshintergrund der betroffenen jungen

Menschen, fachliche Schritte im Jugend

amt sowie konkrete Anhaltspunkte für eine

Gefährdung.  

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

 

In Kapitel 4 werden die zentralen landes

weiten Befunde zusammengefasst und 

fachlich kommentiert. Dabei werden zent

rale Entwicklungsperspektiven benannt, 

die die fachliche und fachpolitische Dis

kussion bereichern können.  

-

-

-
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2 Zur Datengrundlage und 
Methode 
Meldungen bzw. Gefährdungseinschät-

-

-

-

-

-

-

-

-

zungen gem. § 8a SGB VIII werden seit 

dem Erhebungsjahr 2010 im Rahmen des 

Projektes „Qualitätsentwicklung durch Be

richtswesen“ erhoben.  

Im Zuge des Inkrafttretens des Bundeskin

derschutzgesetzes zum 01.01.2012 und 

der damit verbundenen Erweiterung der 

amtlichen Statistik zu Gefährdungsein

schätzungen gem. § 8a SGB VIII wurde 

der bis einschließlich 2011 in Rheinland-

Pfalz genutzte ism-Erhebungsbogen der 

Gefährdungseinschätzungen ab 2012 

durch die Fragen der Bundesstatistik er

gänzt, so dass aktuell in Rheinland-Pfalz 

eine kombinierte Erhebung durchgeführt 

wird („Pflichtstatistik des Bundes/Landes

amtes“ und „ism-Erhebungsfragen“). Die 

zusätzlichen zentralen Fragen der ism-Er

hebung zum Verfahren in den Jugendäm

tern sowie zur Lebenssituation der Fami

lien wurden weiterhin beibehalten (vgl. 

Fragebogen im Anhang).  

Im Erhebungsjahr 2021 – dem mittlerweile 

zwölften Erhebungsjahr – haben sich 40 

von 41 Jugendämtern beteiligt.  

 

2.1 Erhebungsinstrument 
Da die hiesige Erhebung alle Fragen der 

Bundesstatistik aufgenommen hat, orien-

-

tiert sie sich ebenfalls an den Definitionen 

und Vorgaben des Statistischen Bundes

amtes. Da es viele Parallelen zwischen 

dem aktuellen Erhebungsinstrument (vgl. 

Anhang) und dem Instrument aus den Vor-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

jahren gibt, ist eine valide Darstellung von 

Entwicklungen im Kinderschutz seit 2010 

möglich. Die ergänzenden Fragen in 

Rheinland-Pfalz ermöglichen vielfältige zu

sätzliche Auswertungen, die unter aus

schließlicher Berücksichtigung der bun

desstatistischen Daten nicht möglich sind. 

Folgende Angaben stehen durch die Fra

gen des ism-Erhebungsbogens zusätzlich 

zur Verfügung: 

 Datum der Meldung; 

 Zeitpunkt der Meldung (innerhalb 

oder außerhalb der Geschäftszei

ten des Jugendamtes); 

 Anzahl der von der Mitteilung be

troffenen Kinder; 

 Migrationshintergrund des Kindes; 

 Geburtsjahr der Mutter; 

 Einkommenssituation der Familie; 

 Anzahl der minderjährigen Kinder 

am Aufenthaltsort des Kindes zum 

Zeitpunkt der Meldung; 

 Bekanntheit der Familie beim Ju

gendamt; 

 Differenzierte Angaben zur Inan

spruchnahme von einzelnen Hilfen 

zum Zeitpunkt der Gefährdungs

einschätzung; 

 Differenzierte Angaben zu den neu 

eingerichteten Hilfen im Anschluss 

an die Gefährdungseinschätzung; 

 Differenzierte Angaben zu konkre

ten Anhaltspunkten für eine mögli

che Kindeswohlgefährdung; 

 Differenzierte Angaben zu den 

fachlichen Schritten im Zeitraum 
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bis zum Abschluss der Gefähr-

-

dungseinschätzung; 

 Mitwirkungsbereitschaft der Eltern; 

 Vorhandensein eines persönlichen 

Kontaktes mit dem Kind (mit Da

tum). 

Die Auswertung der Daten erfolgt mit dem 

statistischen Analyseprogramm SPSS Sta-

tistics. 

 

2.2 Grundgesamtheit und Da
tenauswertung 

-

Der vorliegende Bericht für das Jahr 2021 

basiert auf einer Datengrundlage von 

8.659 abgeschlossenen Gefährdungsein-

-

-

-

-

-

schätzungen gem. § 8a SGB VIII, die von 

den 40 an der Befragung beteiligten rhein

land-pfälzischen Jugendämtern dokumen

tiert wurden. Zu Beginn der (freiwilligen) 

Erhebung in den Jahren 2010 und 2011 

wurden Meldungen und jeweils betroffene 

Kinder dokumentiert. Seit 2012 wird je

weils ein Erhebungsbogen pro abge

schlossener Gefährdungseinschätzung zu 

einem betroffenen jungen Menschen aus

gefüllt („§ 8a SGB VIII-Verfahren“). Ein 

Vergleich der Daten, die 2021 durch das 

Institut für Sozialpädagogische Forschung 

Mainz gGmbH (ism) erfasst wurden, mit 

den Daten des Statistischen Landesamtes 

zeigt eine grundlegende Übereinstimmung 

bei der Anzahl der registrierten Fälle. 

 

 

Dokumentierte Meldungen: Wann ist 
ein Fall ein Fall? 

Die nachfolgenden Definitionen sind Vor-

-

-

-

gaben des Statistischen Bundesamtes zur 

Erfassung der Gefährdungseinschätzun

gen gem. § 8a SGB VIII. Sie sind ange

lehnt an die Formulierung in § 8a Absatz 1 

SGB VIII. Das Erhebungsinstrument des 

ism übernimmt die hier aufgeführten Defi

nitionen. 

 „Eine Gefährdungseinschätzung 

nach § 8a Absatz 1 SGB VIII ist 

dann zu melden, wenn dem Ju-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

gendamt gewichtige Anhaltspunkte 

für die Gefährdung des Wohls ei

nes Kindes oder Jugendlichen be

kannt werden, es sich daraufhin ei

nen unmittelbaren Eindruck von 

der/dem Minderjährigen und ih

rer/seiner persönlichen Umgebung 

verschafft hat (z. B. durch einen 

Hausbesuch, den Besuch der Kin

dertageseinrichtung oder der 

Schule, der eigenen Wohnung 

der/des Jugendlichen oder die Ein

bestellung der Eltern ins Jugend

amt ) und die Einschätzung des 

Gefährdungsrisikos anschließend 

im Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte erfolgt ist. Zu einer ge

meldeten Gefährdungseinschät

zung können auch weitere verein

barte Hausbesuche oder zusätzli

che Recherchearbeiten gehören.“ 

 Wurde für mehrere Minderjährige 

in einer Familie eine Gefährdungs

einschätzung durchgeführt, so ist 
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für jeden Minderjährigen/jede Min-

-derjährige, für den/die das Verfah

ren durchgeführt wurde, ein Fall zu 

dokumentieren. 

 Wird für denselben Minderjähri-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

gen/dieselbe Minderjährige im Be

richtsjahr mehr als eine Gefähr

dungseinschätzung durchgeführt, 

so ist für jede einzelne Gefähr

dungseinschätzung eine Falldoku

mentation abzugeben (die Kenn

nummern für jedes einzelne Ver

fahren müssen sich unterscheiden, 

vgl. Anmerkungen zum Fragebo

gen zur Erfassung der Gefähr

dungseinschätzungen gem. 

§ 8a SGB VIII des Statistischen 

Bundesamtes im Info- und FAQ-

Papier des ism zur Erhebung 2021 

(S.18/19), zu finden unter 

https://www.berichtswesen-

rlp.de/themen/download-erhe

bungsbogen-8a.html). 

Berechnung und Darstellung der 
Daten 

In Kapitel 4 erfolgt eine Grundauswertung 

des Gesamtdatensatzes, also der Gefähr-

-

-

-

-

-

dungseinschätzungen aller an der Erhe

bung beteiligten Jugendämter. Weitere 

Auswertungen nach verschiedenen Merk

malen (z.B. Alter, Geschlecht, Migrations

hintergrund, Bekanntheit der Familie im 

Jugendamt u. ä.) ergänzen die Grund-aus

wertung. Die Auswertung und Darstellung 

der ausschließlich für Rheinland-Pfalz vor

handenen Variablen ist an den entspre-

-

-

-

-

-

-

-

-

chenden Stellen durch Fußnoten gekenn

zeichnet. Der Großteil der Ergebnisse wird 

anhand prozentualer Anteilswerte darge

stellt. Für einzelne Variablen werden er

gänzend zu prozentualen Anteilswerten 

sogenannte Eckwerte berechnet, die einen 

Vergleich der rheinland-pfälzischen Ju

gendamtsbezirke untereinander ermögli

chen. Hierfür werden die Daten auf je 

1.000 im jeweiligen Landkreis oder in der 

jeweiligen Stadt lebende junge Menschen 

unter 18 Jahren bezogen. Ein Eckwert von 

acht bedeutet zum Beispiel, dass bei acht 

jungen Menschen pro 1.000 junger Men

schen unter 18 Jahren der entsprechende 

Sachverhalt – etwa eine Gefährdungsein

schätzung nach § 8a SGB VIII – aufgetre

ten ist.  

Datenübersicht – auf einen Blick 

Die Datenübersicht mit den zentralen Be-

-

funden wurde erstmals im Bericht 2017 

eingeführt. Sie enthält eine breite Über

sicht zu den zentralen Befunden (absolute 

Zahlen, Prozentangaben). Dadurch wird 

ein schneller Überblick über die jeweiligen 

Daten ermöglicht, auch im Vergleich zu 

den Durchschnittswerten der Landkreise, 

kreisfreien Städte und kreisangehörigen 

Städte. Die Datenübersicht findet sich auf 

Seite 6. 

 

  

https://www.berichtswesen-rlp.de/themen/download-erhebungsbogen-8a.html
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3 Befunde der Untersu
chung 

-

Im Berichtsjahr 2021 wurden von den 40 

in Rheinland-Pfalz teilnehmenden Jugend-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ämtern 8.659 Gefährdungseinschätzungen 

dokumentiert. Im Vorjahr waren dies 8.832 

Fälle. Damit verbleiben die in den Jugend

ämtern eingegangenen bzw. durchgeführ

ten Gefährdungsmeldungen/-einschätzun

gen gem. § 8a SGB VIII in Rheinland-Pfalz 

auf einem hohen Niveau. Die Anzahl der 

Meldungen erweist sich demnach auch im 

zweiten Corona-Jahr als weitestgehend 

stabil. Auch bundesweit hat der starke An

stieg der letzten Jahre nachgelassen, dort 

gibt es von 2020 (194.475) auf 2021 

(197.759) ein leichtes Plus von 1,7 % (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2022a). 

Im Jahr 2021 sind im landesweiten Durch

schnitt bei der Anzahl der Meldungen 

keine „Einbrüche“ oder großen Lücken er

kennbar, wie dies schon ein Jahr zuvor im 

ersten Lockdown im Frühjahr 2020 be

fürchtet worden war (vgl. z. B. Mairhofer et 

al. 2020). Die Verteilung der Fälle über die 

Monate erweist sich als weitestgehend 

konstant (vgl. Abbildung 2). Diese Befunde 

verdeutlichen, dass die Arbeitsabläufe und 

-strukturen in der andauernden Pandemie

zeit 2021 bzw. im Zeitraum des Lock-

downs ab Dezember 2020 weiterhin auf

rechterhalten und weiterentwickelt werden 

konnten, so dass Kommunikations-, Netz

werk- und Kooperationsstrukturen im Kin

derschutz weiterhin funktioniert haben. 

Die Entwicklung der § 8a SGB VIII-Verfah

ren in Rheinland-Pfalz seit 2010 ist in Ab-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bildung 1 dargestellt. Im Zeitraum von 

2010 bis 2020 ist ein relativ stetiger Fall

zahlanstieg zu sehen. Einzige Ausnahme 

bildet das Jahr 2013. Dies ist jedoch auf 

eine Untererfassung zurückzuführen. In 

Anbetracht dessen relativiert sich auch der 

überdurchschnittlich hohe Anstieg von 

2013 auf 2014. Insgesamt sind die Fall

zahlen in den letzten Jahren nicht mehr so 

stark anstiegen wie in den ersten Jahren 

der Erhebung. Dennoch lässt sich weiter

hin eine konstante Steigerung bzw. eine 

Stagnation auf hohem Niveau feststellen. 

Neben einer zunehmenden Sensibilisie-

rung der Bevölkerung für den Kinder

schutz, die zu einem erhöhten Meldever

halten von Personen und Institutionen 

führt, können auch die pandemiebedingten 

Belastungen von Familien infolge der 

Lockdowns und Kontaktbeschränkungen 

als möglicher Grund hierfür genannt wer

den. Zahlreiche Studien berichten über die 

Zunahme an psychischen Belastungen 

und einer Verringerung der Lebensqualität 

durch die Corona-Pandemie bei Kindern 

und Jugendlichen ebenso wie bei Eltern 

(vgl. z. B. Andresen et al. 2020, Ravens

Sieberer et al. 2021, Lang

meyer et al. 2020). Demnach nehmen 

Streitigkeiten in den Familien zu, die auch 

häufiger eskalieren. Fehlende Möglichkei

ten des Ausgleichs durch den Wegfall von 

Freizeitangeboten, Sorgen um Jobverlust 

sowie Überlastungen im Alltag – auch 

durch Homeschooling der Kinder – führen 
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zu einem erhöhten Risiko für Stresssituati-

-

-

-

-onen in der Familie. Zusätzlich ist die Ver

fügbarkeit von Hilfs- und Unterstützungs

angeboten eingeschränkt. Entsprechend 

steigt in dieser Krisenzeit auch das Risiko 

von Kindesmissbrauch und Vernachlässi

gung (vgl. Ravens-Sieberer et al. 2021; 

Deutscher Kinderschutzbund 2020). Eine 

Entwicklung, die es weiter im Blick zu be

halten gilt. Ein gezieltes Monitoring der 

§ 8a SGB VIII-Mitteilungen erweist sich 

vor diesem Hintergrund einmal mehr als 

bedeutsam.

 
Abbildung 1 Gefährdungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII in den Jahren 2010 bis 20211 (Anga-
ben absolut; bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 18 Jahren) 

Die Anzahl der § 8a SGB VIII-Mitteilungen 

(„Gefährdungsmeldungen“) an ein Jugend-

-

-

-

-

-

-

-

-

amt wird nicht erfasst, sondern die auf 

eine Meldung folgenden einzelnen 

§ 8a SGB VIII-Verfahren bzw. Gefähr

dungseinschätzungen. Da sich Meldungen 

häufig auf mehrere minderjährige Kinder in 

den Haushalten beziehen, können sich 

mehrere Fälle (Gefährdungseinschätzun

gen) auf die gleiche Meldung beziehen, 

die dann entsprechend der Anzahl der be

troffenen Kinder mehrere Verfahren aus

                                                        
1 Beim Vergleich der absoluten Zahlen ist zu beachten, dass in den verschiedenen Erhebungsjahren Daten von einzelnen Ju-
gendämtern fehlen: 2010 waren 36 Jugendämter beteiligt, 2011 bis 2014: 37; seit 2015: 40 Jugendämter (ohne Westerwaldkreis). 

löst. So fällt auch die Anzahl der Meldun

gen niedriger aus als die Anzahl der doku

mentierten Gefährdungseinschätzungen.  

Bezogen auf die Bevölkerung der unter 

18-Jährigen in Rheinland-Pfalz ergibt sich 

im Jahr 2021 ein landesweiter Eckwert 

von 13,6 (die Eckwerte können den wei

ßen Textfeldern in Abbildung 1 entnom

men werden). Das bedeutet, dass knapp 

14 von 1.000 Kindern und Jugendlichen 

der Altersgruppe der unter 18-Jährigen in 

Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 von einer 

Gefährdungseinschätzung infolge einer 

3.749

4.622
4.898 4.871

5.893 5.975

6.691
7.155

7.555

8.264
8.832 8.659

1.243
1.459 1.410 1.625 1.822 1.823 2.027

2.389 2.379
2.655

3.023 2.965

2.240
2.853

3.152
2.852

3.734 3.714
4.141 4.288

4.610
5.095 5.316 5.173

266
310 336 394 337 438 523 478 566 514 493 521

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rheinland-Pfalz Kreisfreie Städte Landkreise Kreisangehörige Städte

8,5 8,7 8,6

10,6

7,4

9,8

12,1

12,0

17,4

16,0

Eckwerte

10,8
11,5

13,6

13,2 14,1



 

16 

Kinderschutzverdachtsmeldung betroffen 

waren. In den kreisfreien Städten fiel die-

-

-

-

ser Eckwert mit 17,4 Eckwertpunkten am 

höchsten aus, gefolgt von den kreisange

hörigen Städten mit 16,0. In den kreis

freien Städten war er mit 12,0 Eckwert

punkten am niedrigsten.  

Im gesamten Zeitraum von 2010 bis 2021 

zeigt sich ein deutlicher Anstieg des Eck-

wertes von 7,4 auf 13,6 (um 83,8 %).  

 
Abbildung 2 Anzahl der abgeschlossenen Gefährdungseinschätzungen nach Monaten in den Jahren 
2019, 2020 und 2021 (Angaben absolut)  

Entwicklung der Anzahl der 
§ 8a SGB VIII-Verfahren im Jahres-
verlauf 

In den Jahren der COVID-19-Pandemie, 

die durch wiederkehrende Lockdowns von 

Institutionen wie Schule, Kita, Beratungs-

-

-

-

-

-

-

-

stellen, Einrichtungen der Jugendar

beit/Kinder- und Jugendhilfe gekennzeich

net waren, ist die Verteilung der Fälle über 

die Monate von besonderem Interesse. So 

kann über diese Betrachtung nachvollzo

gen werden, ob und inwiefern es in den 

Monaten der Lockdowns zu Veränderun

gen im Meldeverhalten gekommen ist.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass sich die Ver

teilung der abgeschlossenen § 8a 

SGB VIII-Verfahren auf die Monate Januar 

bis Dezember im Jahr 2021 als relativ kon

stant erweist. Größere „Einbrüche“ oder 

Lücken im Jahresverlauf sind nicht er

kennbar – auch nicht in den Monaten des 

erneuten und verschärften Lockdowns im 

Zeitraum von Januar bis Mitte April 2021. 

Gleiches gilt für das Jahr 2020. 

 

3.1 Meldungskontext  
Der folgende Abschnitt stellt die Ergeb-

-

-

nisse zum Meldungskontext zusammen. 

Es wird dabei zunächst auf Personen und 

Institutionen, die durch ihre 

„§ 8a SGB VIII-Meldung“ ein 

§ 8a SGB VIII-Verfahren bzw. eine Ge

fährdungseinschätzung auslösen, einge
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gangen. Es folgen Angaben zur Bekannt-

-

-

-

heit der betroffenen Familie im Jugendamt 

sowie Informationen dazu, ob sich die Fa

milien zum Zeitpunkt der Gefährdungsein

schätzung bereits im Hilfebezug befanden 

und welche Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe in Anspruch genommen wur

den. 

Meldende nach § 8a SGB VIII in 
Rheinland-Pfalz 2021 

Die Meldestruktur ist im Jahr 2021 durch 

die anhaltende COVID-19-Pandemie und 

die damit verbundenen Maßnahmen zur 

Einschränkung des pandemischen Ge-

-

-

-

-

schehens (Kontaktbeschränkungen, vo

rübergehende Einschränkungen im Regel

betrieb von Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe, Schulen und Kindertagesstät

ten) von besonderer Relevanz. Die Daten 

zeigen, dass die Meldestruktur – entgegen 

der von verschiedenen Seiten geäußerten 

Befürchtungen – auch in den Lockdown

Phasen konstant geblieben ist (vgl. de Paz 

Martínez et al. 2021a). 

Betrachtet man die meldenden Personen 

und Institutionen in Rheinland-Pfalz, wird 

zunächst ersichtlich, dass sich der Trend 

einer wachsenden Bedeutung der Melde-

-

-

gruppe Polizei, Gericht, Staatsanwalt

schaft auch im Jahr 2021 weiter fortsetzt 

(vgl. Abbildung 3). Mittlerweile geht knapp 

jede dritte (30,3 %) Gefährdungsmeldung 

auf diese Gruppe zurück. Dies kann auch 

als Hinweis darauf gewertet werden, dass 

in der Zeit der COVID-19-Pandemie Poli

zeieinsätze zeitweise eine „noch wichti-

-

-

-

-

gere Rolle beim Entdecken möglicher Kin

deswohlgefährdungen einnehmen“ (Mühl

mann/Pothmann 2020, 22). Bekannte und 

Nachbarn stellen – wie in den Vorjahren – 

mit 12,1 % die zweitgrößte Meldegruppe 

dar, was für eine anhaltend hohe Sensibili

sierung der Bevölkerung für potentielle 

Gefährdungssituationen spricht. Rund 

13 % der Meldungen stammen aus dem 

näheren sozialen Umfeld (Eltern, Selbst

meldende, Verwandte), bei 11,3 % der 

Meldungen handelt es sich um anonyme 

Meldungen.  

Insgesamt 27,0 % der Meldungen errei-

-

-

-

-

-

chen die Jugendämter aus professionali

sierten Einrichtungen (Schule, Erziehungs

hilfen, Gesundheitswesen, Kita, Jugendar

beit). Dabei kommt Einrichtungen aus dem 

Gesundheitswesen insbesondere bei Mel

dungen, die unter Einjährige betreffen, 

eine große Rolle zu. So sind knapp 15 % 

aller Meldungen, die diese Altersgruppe 

betreffen, auf Akteurinnen und Akteure 

aus dem Gesundheitswesen zurückzufüh

ren. 

An welchen Meldungen ist „etwas 
dran“? 

Nicht jede Meldung über den Verdacht ei-

-

-

ner Kindeswohlgefährdung wird von den 

Fachkräften im Laufe des Verfahrens als 

tatsächliche Kindeswohlgefährdung einge

schätzt. Differenziert man die jeweiligen 

Meldegruppen nach dem Ergebnis der Ge

fährdungseinschätzung und geht der 
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Frage nach, an welchen Meldungen tat-

-

-

-

-

sächlich etwas „dran“ ist, so zeigen sich 

Unterschiede: Bei Meldungen von Einrich

tungen/Diensten der Kinder- und Jugend

hilfe, der Sozialen Dienste/Jugendamt, der 

Gesundheitsdienste, der Schule und der 

Selbstmeldenden kommen Fachkräfte des 

Jugendamtes häufiger zum Ergebnis, dass 

eine (latente) Gefährdung des jungen 

Menschen vorliegt. Meldungen von Be

kannten/Nachbarn, anonyme Meldungen 

sowie Meldungen von Polizei/Ge

richt/Staatsanwaltschaft bleiben häufiger 

gegenstandslos (ohne Abbildung).

 

Abbildung 3 Institution oder Person/-en, die die (mögliche) Gefährdung des Kindeswohls bekannt ge-

-

-

-

-

-

-

macht hat/haben (Angaben in Prozent, 2019, 2020 und 2021) 

Bekanntheit der Familie im Jugend-
amt2 

Zusätzlich zu den Erhebungsmerkmalen 

der Bundesstatistik werden in der Rhein

land-Pfalz-Erhebung Angaben darüber er

fasst, ob die von einer Gefährdungsein

                                                        
2 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-
hoben. 

schätzung betroffenen Familien dem Ju

gendamt bereits bekannt waren, d. h. ob 

sie in der Vergangenheit bereits vom 

ASD/Sozialen Dienst beraten wurden oder 

eine Hilfe zur Erziehung oder Eingliede

rungshilfe erhalten haben.  

Das Jugendamt ist heutzutage ein grund
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Polizei/Gericht/Staatsanwaltschaft

2019 (n = 8.262)

2020 (n = 8.822)

2021 (n = 8.648)



 

19 

legender Bestandteil der sozialen Infra-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

struktur und befasst sich längst nicht mehr 

nur mit „Randgruppenfamilien“. Die öffent

liche Kinder- und Jugendhilfe stellt Fami

lien ein breites Spektrum an ganz unter

schiedlichen Beratungs-, Unterstützungs

und Hilfeleistungen sowie Regelstruktur

angeboten im Rahmen von Kindertages

betreuungen oder der Jugendarbeit zur 

Verfügung. So kann es durchaus vorkom

men, dass in Familien, die dem Jugend

amt bereits bekannt sind, Verdachtsmel

dungen auftreten, ohne dass im Rahmen 

vorheriger Kontakte eine Gefährdung im 

Raum stand. Des Weiteren betreuen die 

Fachkräfte aber auch Familien, die im 

Kontext des Kinderschutzes schon in Kon

takt mit dem Jugendamt gekommen sind 

und bei denen eine Gefahr für das Wohl 

des jungen Menschen durch die Einleitung 

geeigneter Hilfen zunächst abgewendet 

werden konnte, Gefährdungen aber durch 

die Veränderung von Schutz- oder Risiko

faktoren wieder oder auch in neuer Form 

in Erscheinung treten. Entsprechend hoch 

liegen auch die Anteile der Familien, die 

dem Jugendamt zum Zeitpunkt der Ge

fährdungseinschätzung bereits bekannt 

waren. Seit dem Erhebungsjahr 2010 liegt 

dieser Anteil nahezu unverändert bei 

knapp zwei Dritteln der Familien. Im Jahr 

2021 fällt der entsprechende Wert mit 

58,7 % etwas niedriger aus als in den Vor

jahren.  

 
Abbildung 4 Wurde die Familie in der Vergangenheit bereits durch den ASD/Sozialen Dienst des Ju-
gendamtes beraten oder hat eine HzE/EGH erhalten?“ (Angaben in Prozent, 2019, 2020 und 2021)
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Hilfebezug der Familie zum Zeit
punkt der Gefährdungseinschät
zung

-
-

3  

Zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschät-

-

-

-

zung bezogen im Jahr 2021 41,8 % der 

betroffenen Familien bereits Leistungen 

der Kinder- und Jugendhilfe (Leistungen 

und Unterstützungen nach §§ 16-18, 19, 

27-35, 35a, 42 SGB VIII) und waren dem 

Jugendamt demnach zum Meldungszeit

punkt des Verdachts einer Kindeswohlge

fährdung durch einen aktuellen Hilfebezug 

bekannt. Dies entspricht nahezu dem Wert 

des Vorjahres (41,9 %). Bei diesen Fami

lien bestätigte sich der Verdacht auf eine 

Kindeswohlgefährdung etwa doppelt so 

häufig wie bei Familien, die keine Leistung 

erhielten. Entsprechend unterstreichen die 

Befunde die Bedeutung von Meldungen 

aus laufenden Hilfen heraus. 

Um sichtbar zu machen, welche konkreten 

Hilfen in Anspruch genommen wurden, 

                                                        
3 In der Bundesstatistik werden ausschließlich übergeord-

-
-

nete Hilfekategorien erhoben. Zusätzlich werden in Rhein
land-Pfalz die einzelnen Hilfearten erfasst, um ein detail
lierteres Bild der Hilfegewährung zu erhalten. 

werden in Rheinland-Pfalz neben den glo-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

balen Kategorien der bundesweiten Statis

tik, die eine Vielzahl verschiedener Hilfen 

zusammenfassen, zusätzlich differenzier

tere Antwortmöglichkeiten erhoben (vgl. 

Abbildung 5). Die Summe der angegebe

nen Werte in der folgenden Abbildung 

kann dabei über 100 % ergeben, da Mehr

fachnennungen möglich sind. 

Bei den zum Zeitpunkt der Gefährdungs

einschätzung erbrachten Leistungen han

delt es sich überwiegend um nied

rigschwellige Unterstützungsangebote 

(17,9 %) und ambulante Hilfeformen 

(22,7 %). Dabei haben 14,3 % der Fami

lien formlose Beratungen in Anspruch ge

nommen, 18,2 % wurden durch eine Sozi

alpädagogische Familienhilfe 

(§ 31 SGB VIII) unterstützt. In 4,5 % der 

Fälle erfolgte eine Trennungs- und Schei

dungsberatung nach § 17 bzw. 

§ 18 SGB VIII. 
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Abbildung 5 Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Zeitpunkt der Ge-
-fährdungseinschätzung (Angaben in Prozent, n = Oberkategorien/differenzierte Hilfen, Mehrfachnen

nungen möglich, 2019, 2020 und 2021) 

Meldungskontext: Die landesweiten 
Ergebnisse im Überblick 
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in den Vorjahren – auf Meldungen von 

Polizei/Gericht/Staatsanwaltschaft zu

rück. Die zweitgrößte Meldegruppe bil

den Bekannte/Nachbarn, mehr als 

jede zehnte Meldung erfolgt anonym. 

 Die Meldegruppe aus dem Gesund

heitswesen spielt insbesondere bei 

Meldungen, die unter Einjährige betref

fen, eine große Rolle. 

 Handlungsbedarf aufgrund einer (la

tenten) Kindeswohlgefährdung resul

tiert vor allem aus Meldungen von Ein

richtungen/Diensten der Jugendhilfe, 

den Sozialen Diensten/Jugendamt, 

den Gesundheitsdiensten, der Schule 

und den jungen Menschen selbst. Mel

dungen von Bekannten/Nachbarn, 

Verwandten sowie anonyme Meldun

gen bleiben vergleichsweise häufig ge

genstandlos.  

 In knapp 59 % der Gefährdungsein

schätzungen waren die Familien be

reits durch den ASD/Sozialen Dienst 

des Jugendamtes beraten worden. Bei 
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diesen Familien bestätigte sich der 

Verdacht auf eine Kindeswohlgefähr-

-

-

-

-

-

-

-
-

dung vergleichsweise häufiger als bei 

Familien, zu denen zuvor kein Kontakt 

bestanden hatte. 

 Knapp 42 % der von einer Gefähr

dungseinschätzung betroffenen Fami

lien erhielten zum Zeitpunkt der Ge

fährdungseinschätzung Leistungen der 

Kinder- und Jugendhilfe. Am häufigs

ten handelt es sich hierbei um Unter

stützung nach §§ 16 bis 18 SGB VIII 

sowie ambulante/teilstationäre Hilfen 

zur Erziehung nach 

§§ 27 bis 32, 35 SGB VIII. Auch hier 

zeigt sich, dass sich der Verdacht auf 

eine (latente) Kindeswohlgefährdung 

bei den Familien im aktuellen Hilfebe

zug überproportional häufig bestätigt.  

 

3.2 Gefährdungseinschätzung  

Fachliche Schritte zur Ersteinschät
zung der Situation und Reaktions
zeit4 

Das diagnostische Vorgehen im Rahmen 

einer Gefährdungseinschätzung nach 

§ 8a SGB VIII stellt eine sehr anspruchs-

-

-

-

-

volle und komplexe Aufgabe dar. Die Ju

gendämter orientieren sich nach Eingang 

einer Meldung an einem (zumeist) stan

dardisierten Vorgehen. Die Fachkräfte 

schöpfen hierbei aus einem breiten Reper

toire an fachlichen Handlungsmöglichkei

                                                        
4 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-
hoben. 

ten, um jede Meldung professionell zu be-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

arbeiten. Die erforderlichen verschiedenen 

fachlichen Schritte, die im Zeitraum bis 

zum Abschluss der Gefährdungseinschät

zung erfolgten (hierbei sind Mehrfachnen

nungen möglich) werden ausschließlich in 

Rheinland-Pfalz erhoben und geben einen 

guten Überblick über das fachlich gebo

tene Vorgehen im Umgang mit Kindes

wohlverdachtsmeldungen. Aufgrund der 

Dokumentation des Datums der Meldung 

sowie des Datums eines persönlichen 

Kontaktes ist es im Rahmen der rheinland-

pfälzischen Datenerhebung darüber hin

aus möglich, die Reaktionszeit zu berech

nen, d. h. den Zeitraum zwischen Mel

dungseingang und der Kontaktaufnahme 

mit dem jungen Menschen – sofern eine 

solche stattgefunden hat.  

In § 8a SGB VIII ist festgelegt, dass die 

Fachkräfte berechtigt und sogar verpflich

tet sind, im Rahmen einer Kindeswohlver

dachtsmeldung die Wahrnehmungen, In

formationen und „gewichtigen Anhalts

punkte“ mit anderen Fachkräften zu be

sprechen und zu bewerten (vgl. Mey

sen 2008, 25). Eine kollegiale Beratung 

zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos 

im Rahmen eines strukturierten Vorge

hens und/oder eine Besprechung im Zu

sammenwirken mehrerer Fachkräfte nach 

dem 4-Augen-Prinzip erfolgte im Jahr 

2021 entsprechend mit einem Anteil von 

jeweils 82,3 % in der großen Mehrheit der 

Fälle. In der Hälfte der Fälle (50,4 %) 
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wurde, um grundlegende Informationen für 

eine umfassende Gefährdungseinschät-

-

-

zung zu erhalten, auch Kontakt zu ande

ren Beteiligten aufgenommen (vgl. Abbil

dung 6).  

In jeweils etwa jedem dritten Fall wurden 

zudem (unangekündigte oder angekün-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

digte) Hausbesuche durchgeführt und von 

der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die 

Familie in das jeweilige Jugendamt einzu

laden. In 16,2 % der Fälle wurde das Ge

spräch mit dem Kind/der Familie außer

halb des Jugendamtes gesucht.  

Zusammengefasst erfolgte im Jahr 2021 

bei 85,8 % der Meldungen zum Zwecke 

der Ersteinschätzung ein persönlicher 

Kontakt mit dem jungen Menschen und 

gegebenenfalls der Familie, unabhängig 

davon, ob sich später der Verdacht einer 

Kindeswohlgefährdung erhärtete. Hierzu 

zählen Hausbesuche, Gespräche im oder 

außerhalb des Jugendamtes, Inobhutnah

men sowie Kontrollauflagen/Kontrollbesu

che durch den ASD. Im Vergleich zum 

Vorjahr (83,0 %) ist dieser Anteil wieder 

leicht gestiegen und liegt 2021 sogar über 

dem Niveau vor Ausbruch der COVID-19-

Pandemie (2019: 83,4 %). Entsprechend 

wurden auch in Zeiten der Corona-Pande

mie Wege gefunden, diese fachlichen 

Schritte – unter Einhaltung der Abstands

und Hygieneregelungen – regulär durch

zuführen. Gleichzeitig wird hier ein hoher 

Mehraufwand für die Jugendämter sicht

bar: So waren Abwägungsprozesse hin

sichtlich der Notwendigkeit eines persönli

chen Kontaktes oder der Möglichkeiten, 

modifizierte Formen des Kontaktes – wie 

z.B. virtuelle, telefonische Kontakte – zu 

nutzen virulent (vgl. Meysen/Schönecker 

2021: 495). Zudem haben „infektions

schutzbedingte Ablaufveränderungen bis

herige Verfahrensroutinen aufgebrochen 

und zu mehr individuell zu treffenden Ab

wägungen“ geführt.  

Schon vor Corona verwiesen die Ergeb

nisse auf den insgesamt hohen zeitlichen 

und personellen Aufwand für die Fach

kräfte des Jugendamtes, der mit dem Ver

dacht auf eine Kindeswohlgefährdung und 

der Durchführung einer Gefährdungsein

schätzung einhergeht. Unterschiedliche 

Studien verweisen darauf, dass sich diese 

Arbeitsbelastung durch die Corona-Pande

mie zusätzlich erhöht hat (vgl. z.B. Mey

sen/Schönecker 2021, Mairhofer et al. 

2020, Müller et al. 2021, Forum Transfer 

2021).
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Abbildung 6 „Welche fachlichen Schritte erfolgten im Zeitraum bis zum Abschluss der Gefährdungs-
einschätzung?“ (Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich, 2019, 2020 und 2021) 
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Fand ein direkter Kontakt mit dem Kind 

und gegebenenfalls der Familie statt, so 

erfolgte dieser im Jahr 2021 in knapp ei-

-

-

-

-

-

-

-

-

nem Drittel der Fälle (30,4 %) unmittelbar 

am Tag des Meldungseingangs. In gut 

zwei Drittel der Fälle (64,6 %) fand ein sol

cher Kontakt innerhalb der ersten Woche 

statt. Die Daten zeigen, dass die Reakti

onszeit bei bestätigten Gefährdungen kür

zer ausfällt: So fand der Kontakt bei Ver

fahren mit dem Ergebnis einer Kindes

wohlgefährdung in 78,1 % der Fälle inner

halb der ersten Woche statt. Bei latenten 

Kindeswohlgefährdungen liegt der ent

sprechende Wert bei rund 75 % und somit 

ebenfalls deutlich über dem entsprechen

den Anteil aller Fälle.  

Mitwirkungsbereitschaft der Eltern 
bei der Abschätzung des Gefähr-
dungsrisikos5  

Im Rahmen des § 8a SGB VIII ist der Ein-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bezug der Eltern sowie des jungen Men

schen in das Verfahren der Risikoein

schätzung ausdrücklich vorgesehen. Eine 

Ausnahme liegt vor, wenn durch die Ein

beziehung der Eltern oder Sorgeberechtig

ten der Schutz des betroffenen jungen 

Menschen gefährdet ist. In diesen Fällen 

kann ausdrücklich davon abgewichen wer

den (vgl. § 8a SGB VIII Abs. 1 Satz 2, 

Abs. 2 Satz 2) (vgl. Meysen 2008, 25). Die 

Mitwirkungsbereitschaft der Familien im 

Zuge der Risikoeinschätzung wird im Rah

men der Erhebung in Rheinland-Pfalz auf 

                                                        
5 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-
hoben. 

einer Skala von 1 (in vollem Umfang vor

handen) bis 5 (überhaupt nicht vorhanden) 

abgefragt. Um das Ziel eines langfristigen 

erfolgreichen Hilfeverlaufs erreichen zu 

können, ist es notwendig, eine Problem

kongruenz und -einsicht sowie eine Bereit

schaft zur Kooperation herzustellen. Sind 

die Eltern nicht bereit oder nicht in der 

Lage, bei der Abschätzung des Gefähr

dungsrisikos mitzuwirken, muss eine Anru

fung des Familiengerichts erfolgen (vgl. 

§ 8a Abs. 2 SGB VIII). 

Die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern 

wurde im Jahr 2021 von den Fachkräften 

in 71,3 % der Fälle als „vorhanden“ oder 

„in vollem Umfang vorhanden“ einge

schätzt. Die Gruppe der Eltern, die nur 

teils, kaum oder überhaupt nicht mitwir

ken, macht hingegen mit 28,6 % weniger 

als ein Drittel aller Fälle aus. Sie stellt die 

Fachkräfte vor die Herausforderung, die 

Familien zur Mitwirkung zu motivieren.  

In den Fällen, bei denen beim Abschluss 

der Gefährdungseinschätzung weder eine 

Kindeswohlgefährdung noch ein Hilfe-/Un

terstützungsbedarf festgestellt wurde, wa

ren die Eltern in knapp 80 % der Fälle zu 

einer Mitwirkung bereit (ohne Abbildung, I

tem 1 und 2 der Skala). Bei Gefährdungs

einschätzungen, deren Ergebnis später 

eine Kindeswohlgefährdung bestätigte, 

waren 46,5 % und bei einer latenten Kin

deswohlgefährdung 56,8 % der Eltern be

reit, mitzuwirken. Die Ergebnisse verdeutli

chen, mit welchen Herausforderungen und 
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Erwartungen an ihr fachliches Handeln 

und ihre Kommunikationskompetenz die 

Fachkräfte konfrontiert werden, um die Er-

-

ziehungsberechtigten zur Mitwirkung an 

der Abschätzung des Gefährdungsrisikos 

und gegebenenfalls für die Inanspruch

nahme von Hilfen zu gewinnen.

 

Abbildung 7 „Bitte schätzen Sie die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern bei der Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos ein.“ (Angaben in Prozent, 2019, 2020 und 2021) 

Gesamtbewertung der Gefährdungs-
-

-

-

-

-

-

situation – Feststellung einer Kin
deswohlgefährdung  

In § 8a SGB VIII ist vorgesehen, dass der 

Prozess der Gefährdungseinschätzung 

von den Fachkräften im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte sowie den Eltern und 

dem betroffenen jungen Menschen gestal

tet wird (vgl. 

§ 8a Abs. 1 und § 2 SGB VIII). Dieses dif

ferenzierte Vorgehen gehört zu den Merk

malen eines qualifizierten Umgangs mit 

gewichtigen Anhaltspunkten nach 

§ 8a SGB VIII. Im Kontext dieses komple

xen Prozesses werden verschiedene Teil

aspekte unterschieden: Hierzu gehören 

u. a. eine erste Gefährdungseinschätzung, 

eine Sicherheitseinschätzung, das Ein-

-

-

-

-

-

-

-

schätzen von Entwicklungsdefiziten, Ver

haltensauffälligkeiten, Stärken des jungen 

Menschen sowie die Einschätzung der Er

ziehungsfähigkeit der Eltern (vgl. Meisen 

2008, 27). Mittlerweile ist es gängige Pra

xis, die Gefährdungseinschätzung durch 

unterschiedliche Prüfbögen und Instru

mente zu unterstützen, um bei den vielfäl

tigen Einschätzungsaufgaben eine höhere 

Handlungssicherheit zu erzielen (eine 

Übersicht und Bewertung verschiedener 

Formen von Einschätzungshilfen findet 

sich bei Kindler 2014). 

Bei knapp einem Drittel (31,8 %) aller 

durchgeführten Gefährdungseinschätzun

gen bestätigte sich im Jahr 2021 der Ver
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dacht auf eine (latente) Kindeswohlgefähr-

-

-

-

-

-

-

dung: In 15,0 % der Fälle wurde von den 

Fachkräften eine Kindeswohlgefährdung, 

festgestellt6. Damit erweist sich der Anteil 

im Vergleich zum Vorjahr (14,9 %) als 

stabil und entspricht in etwa dem bundes

weiten Niveau von 15,4 % (vgl. Statisti

sches Bundesamt 2022a). In 16,8 % der 

Fälle kamen die Fachkräfte zum Ergebnis, 

dass eine latente Kindeswohlgefährdung 

vorliegt. Der entsprechende Vergleichs

wert für das Jahr 2020 liegt mit 19,5 % et

was höher. In etwa einem Drittel der Fälle 

(33,8 %) bestätigte sich der Verdacht auf 

eine Kindeswohlgefährdung im Jahr 2021 

nicht, allerdings wurde Hilfe- /Unterstüt

zungsbedarf festgestellt. Nach Einschät

zung der Fachkräfte lag in 34,5 % der 

Fälle weder eine Kindeswohlgefährdung 

noch ein Hilfe-/Unterstützungsbedarf vor.7 

Der Anteil dieser gewissermaßen „fal-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

schen“ Meldungen hat sich im Jahr 2021 

im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. 

Insgesamt erweist sich das Ergebnis im 

Vergleich zum Vorjahr jedoch als weitest

gehend zeitstabil. 

Betrachtet man die Ergebnisse mit Blick 

auf die verschiedenen Altersgruppen, so 

zeigt sich – wie auch in den Vorjahren – 

dass bei Kindern im Alter von unter einem 

Jahr (16,3 %), sowie vor allem bei Kindern 

                                                        
6 Folgende Definitionen gelten für die Kategorien „akute“ 
bzw. „latente“ Gefährdung: „‚Kindeswohlgefährdung‘ ist an-

-

-

-

zugeben, wenn als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung 
eine Situation zu bejahen ist, in der eine erhebliche Schädi
gung des körperlichen, geistigen oder seelischen Wohls 
des Kindes/Jugendlichen bereits eingetreten ist oder mit 
ziemlicher Sicherheit zu erwarten ist und diese Situation 
von den Sorgeberechtigten nicht abgewendet wird oder 
werden kann“ (Statistisches Bundesamt 2016, 3). „Kann die 
Frage nach der gegenwärtig tatsächlich bestehenden Ge
fahr nicht eindeutig beantwortet werden, besteht aber der 

zwischen 12 und 15 Jahren (20,7 %) so

wie zwischen 15 und 18 Jahren (19,2 %) 

im Vergleich zu den übrigen Altersgruppen 

häufiger eine akute Kindeswohlgefährdung 

festgestellt wurde (ohne Abbildung).  

Unterschiede zeigen sich auch im Ver

gleich zwischen kreisfreien bzw. kreisan

gehörigen Städten und Landkreisen (ohne 

Abbildung). So liegt der Anteil der festge

stellten akuten Kindeswohlgefährdungen 

in den kreisangehörigen Städten mit 

26,1 % über dem landesweiten Durch

schnitt, wohingegen der entsprechende 

Anteil in den Landkreisen mit 13,7 % nied

riger ausfällt. Die kreisfreien Städte weisen 

einen Anteil von 15,2 % auf.  

Bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 

18 Jahren ergibt sich für Rheinland-Pfalz 

im Jahr 2021 ein Eckwert für eine bestä

tigte Kindeswohlgefährdung (ohne latente 

KWG) von 2,0. D. h. bei rund 2 von 1.000 

jungen Menschen unter 18 Jahren wurde 

eine Kindeswohlgefährdung bestätigt. Der 

entsprechende Wert für eine latente Kin

deswohlgefährdung fällt mit 2,3 ähnlich 

aus. Der Eckwert für einen Hilfe-/ Unter

stützungsbedarf liegt bei 4,6. Der Eckwert 

jener Fälle, die weder eine Kindeswohlge

fährdung noch einen Hilfe-/Unterstüt

zungsbedarf zum Ergebnis hatten, liegt 

2021 bei 4,7 (ohne Abbildung).

Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung bzw. kann eine 
Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen werden, ist 
von einer „latenten Kindeswohlgefährdung“ auszugehen“ 
(Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2016, 2). 
7 In insgesamt acht Fällen lag im Jahr 2021 keine Angabe 
zum Ergebnis der Gefährdungseinschätzung vor. Diese 
wurden hier bei der Berechnung der Prozentwerte ausge
schlossen. Daher ergeben sich minimale Unterschiede zu 
den in der Übersichtstabelle dargestellten Werten. 
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Abbildung 8 Gesamtbewertung der Gefährdungssituation (Angaben in Prozent, 2019, 2020 und 
2021) 

Art der Kindeswohlgefährdung  

Zeigt sich im Prozess der Gefährdungsein-

-

-

-

-

-

schätzung eine (latente) Kindeswohlge

fährdung, wird im Erhebungsbogen der 

Bundesstatistik zwischen vier Arten der 

Kindeswohlgefährdung unterschieden: 

Vernachlässigung, psychische Misshand

lung, körperliche Misshandlung und sexu

elle Gewalt. Dabei sind Mehrfachnennun

gen möglich, wodurch die Summe der an

gegebenen Werte in Abbildung 9 mehr als 

100 % ergeben kann. 

Analog zu den Vorjahren stellt die Ver-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nachlässigung auch im Jahr 2021 mit ei

nem Anteil von 60,1 % die mit Abstand 

häufigste Form der Kindeswohlgefährdung 

dar. Dieses Ergebnis deckt sich mit diver

sen deutschen und internationalen Stu

dien, die jedoch darauf verweisen, dass 

hohe Überlappungsraten mit weiteren Ge

fährdungslagen üblich sind 

(vgl. Galm et al. 2010, 7, 40).  

In knapp 37 % der Fälle wurde psychische 

Misshandlung als Art der Kindeswohlge

fährdung festgestellt, körperliche Miss

handlung bei 26,6 %. Sexuelle Gewalt 

wurde in 4,6 % der Fälle als Art der Kin

deswohlgefährdung angegeben. Der ent

sprechende Anteilswert auf Bundesebene 

fällt mit 4,4 % ähnlich aus (vgl. Statisti

sches Bundesamt 2022a). An dieser Stelle 

wird ein hohes Dunkelfeld vermutet, wo

rauf auch verschiedene Studien hinwei

sen: Als Delikt im Nahbereich (d. h. ausge

hend von bekannten Personen aus der 

Familie und dem Freundes- oder Bekann

tenkreis) ist sexueller Missbrauch von gro

ßer Angst und Scham der Betroffenen ge

kennzeichnet und somit gegebenenfalls 

schwerer aufzudecken. Fremde Täterin

nen und Täter werden hingegen eher ge

meldet (für Schätzungen zum Dunkelfeld 

vgl. Deegener/Körner 2005). Der geringe 
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Anteil könnte auch damit erklärt werden, 

dass Anzeichen auf einen sexuellen Miss-

-

-

-

brauch womöglich erst im weiteren Verlauf 

einer Hilfe/Intervention deutlich werden, 

nicht bereits im Zeitraum der Gefähr

dungseinschätzung, wo das gegebenen

falls auffällige Verhalten des Kindes noch 

nicht mit einem möglichen sexuellen Miss

brauch in Verbindung gebracht wird. 

 

Abbildung 9 Art der Kindeswohlgefährdung (nur Fälle mit (latenter) Gefährdung, Angaben in Prozent, 
Mehrfachnennungen möglich, 2019, 2020 und 2021) 

Kombinationen von Kindeswohlge-

-

-

-

-

-

-

-

-

fährdungen: Mehrfachbetroffene 

Im Jahr 2021 wurden in rund einem Viertel 

(25,1 %) der Fälle mit festgestellter (laten

ter) Kindeswohlgefährdung von den Fach

kräften mehrere Arten von Gewalt oder 

Vernachlässigung festgestellt. In 22,5 % 

aller Fälle von (latenter) Kindeswohlge

fährdung hatten die Jugendämter zwei 

verschiedene Gefährdungsarten festge

stellt, in 2,5 % waren es drei und in 0,1 % 

der Fälle lagen alle vier Gefährdungsarten 

vor. Dabei stellt die Kombination aus Ver

                                                        
8 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-
hoben. 

nachlässigung und psychischer Misshand

lung (12,0 % aller Fälle von (latenter) Kin

deswohlgefährdung) die am häufigsten 

vorliegende Kombination dar, gefolgt von 

psychischen und körperlichen Misshand

lungen mit knapp 9 %. 

Festgestellte Anhaltspunkte für eine 
bestehende Kindeswohlgefährdung8 

Die in der Bundesstatistik unterschiedenen 

Kategorien der Kindeswohlgefährdung 

werden in der fachlichen Debatte zum Kin-

-

-

derschutz immer wieder kritisiert. Insbe

sondere Vernachlässigung und Misshand
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lung seien zu global definiert. Konkrete Er-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

scheinungsformen und Schweregrade lie

ßen sich nicht abbilden (vgl. Deege

ner/Körner 2008, 11). In der Erhebung in 

Rheinland-Pfalz wurde daher eine zusätz

liche Frage in den Erhebungsbogen aufge

nommen, mit deren Hilfe die festgestellten 

Anhaltspunkte für eine bestehende Kin

deswohlgefährdung genauer dokumentiert 

werden können. So ist eine Differenzie

rung bzw. Konkretisierung der eher globa

len Kategorien Vernachlässigung, psychi

sche Misshandlung, körperliche Misshand

lung und sexuelle Gewalt möglich. Mit ei

ner umfangreichen Itemliste dokumentie

ren die Fachkräfte, welche Anhaltspunkte 

im einzelnen Fall für eine Kindeswohlge

fährdung festgestellt wurden (Mehrfach

nennungen möglich, vgl. Abbildung 10).  

Die am häufigsten angegebene Gefähr

dungslage stellt im Hinblick auf alle Ge

fährdungseinschätzungen mit 49,0 % ein 

unangemessenes/inkonsistentes Erzie

hungsverhalten der Eltern dar. Mit rund 

36 % sind Suchtproblematiken und/oder 

psychische Auffälligkeiten/Erkrankungen 

der erziehenden Personen9 die am zweit

häufigsten angegebene Gefährdungslage. 

Fast ebenso häufig (34,2 %) werden Part

nerschaftskonflikte/-gewalt genannt. Kin

der, in deren Familien Partnerschaftskon

flikte und -gewalt vorherrschen, werden 

deutlich häufiger auch selbst Opfer von 

Gewalt (vgl. Kindler 2011b). Zusätzlich 

                                                        
9 Im Rahmen einer Sonderauswertung wurde der Anhalts-

-
-

punkt Sucht/psychische Erkrankung für eine Kindeswohl
gefährdung im § 8a SGB VIII- Bericht 2017 näher beleuch
tet (vgl. MFFJIV 2018). 

kann eine miterlebte, nur zwischen den 

Partnern stattfindende Gewalt gefähr-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dende Auswirkungen auf das Kindeswohl 

haben (vgl. Reinhold/Kindler 2006, 19-2 

und Kindler 2006, 29-1).  

Bezogen auf das Kind sind Verhaltensauf

fälligkeiten bzw. Selbstgefährdung und/o-

der psychische Auffälligkeiten die am häu

figsten genannte Gefährdungslage 

(34,3 %). Eine unangemessene Versor

gung des Kindes wird in 29,2 % der Fälle 

dokumentiert.  

Bezogen auf die häusliche Situation sind 

eine Vermüllung bzw. eine desolate 

Wohnsituation oder drohende/bestehende 

Wohnungslosigkeit mit 19,3 % vorherr

schend.  

Dabei werden bei Fällen mit festgestellter 

Kindeswohlgefährdung Anhaltspunkte wie 

die unangemessene Versorgung (32,6 %), 

körperliche Verletzungen des Kindes 

(17,9 %), massive Konflikte zwischen jun

gem Menschen und Eltern(teil) (21,5 %) 

sowie der unzureichende Schutz vor Ge

fahren durch Dritte (34,1 %) überdurch

schnittlich häufig angegeben. Auch die 

entsprechenden Anteile für materielle Not 

(11,8 %) und Suchtproblematiken und/o

der psychische Auffälligkeiten/Erkrankung 

der erziehenden Personen (38,4 %) sind 

leicht erhöht. Bei Fällen mit latenter Kin

deswohlgefährdung wird hingegen über

durchschnittlich häufig (36,7 %) von Part
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nerschaftskonflikten berichtet (ohne Abbil-

dung).  

Differenzierung der Arten von Kin-
deswohlgefährdung nach konkreten 
Anhaltspunkten für die Gefährdung 

Bei differenzierter Betrachtung der Arten 

von Kindeswohlgefährdung (Vernachlässi-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

gung, psychische Misshandlung, körperli

che Misshandlung und sexuelle Gewalt) 

ergeben sich folgende Unterschiede (ohne 

Abbildung): 

Gaben die Fachkräfte als Art der Kindes

wohlgefährdung Anzeichen für Vernach

lässigung an, dokumentierten sie bei den 

Anhaltspunkten für eine Gefährdung über

durchschnittlich häufig ein unangemesse

nes/inkonsistentes Erziehungsverhalten 

(53,3 %), eine unangemessene Versor

gung des Kindes (45,6 %) sowie eine 

Suchtproblematik und/oder psychische 

Auffälligkeiten der erziehenden Personen 

(44,4 %). Bezogen auf den jungen Men

schen zeigen sich überdurchschnittlich 

häufig Anzeichen für eine nicht altersge

mäße Entwicklung (22,7 %). Bezogen auf 

die Wohnsituation werden überdurch

schnittlich häufig Vermüllung der Woh

nung bzw. eine desolate Wohnsituation 

(30,1 %) als Anhaltspunkte genannt. Auch 

der Wert für den Anhaltspunkt unzu

reichender Schutz vor Gefahren durch 

Dritte, Verletzung der Aufsichtspflicht ist 

mit 38,3 % leicht erhöht. 

Bei festgestellter körperlicher Misshand

lung zeigten sich überdurchschnittlich häu

fig Anhaltspunkte wie körperliche Verlet

zungen (43,4 %), ein unangemessenes/in

konsistentes Erziehungsverhalten der El

tern (61,4 %) sowie massive Konflikte zwi

schen dem jungen Menschen und El

tern(teil) (39,9 %). 

Bei jenen Fällen, bei denen Anzeichen für 

eine psychische Misshandlung angegeben 

wurden, zeigten sich folgende Anhalt

punkte überdurchschnittlich häufig: Verhal

tensauffälligkeiten, Selbstgefährdung 

und/oder psychische Auffälligkeiten des 

Kindes (41,2 %), unangemessenes/inkon

sistentes Erziehungsverhalten (52,5 %), 

Partnerschaftskonflikte (54,8 %) sowie 

Suchtproblematiken und/oder psychische 

Auffälligkeiten/Erkrankungen der erziehen

den Personen (41,2 %). Leicht erhöht ist 

zudem der Wert für massive Konflikte zwi

schen dem jungen Menschen und El

tern(teil) (24,2 %). 

Lag als Art der Kindeswohlgefährdung se

xuelle Gewalt vor, wurden von den Fach

kräften überdurchschnittlich häufig fol

gende Anhaltspunkte dokumentiert: Ver

haltensauffälligkeiten, Selbstgefährdung 

und/oder psychische Auffälligkeiten des 

Kindes (54,3 %) und unzureichender 

Schutz vor Gefahren durch Dritte bzw. 

Verletzung der Aufsichtspflicht (57,4 %). 

Zudem gibt es einen deutlich erhöhten An

teil an Angaben in der Kategorie „Sons

tige“ (30,1 %), was als Hinweis darauf ge

deutet werden kann, dass es noch weitere 

Anhaltspunkte gibt, die in der Itemliste 

nicht abgefragt werden. 
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Abbildung 10 „Bitte konkretisieren Sie, welche Anhaltspunkte Sie beim Kind/Jugendlichen/der Familie 
festgestellt haben.“ (nur Fälle mit (latenter) Gefährdung, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen 
möglich, 2019, 2020 und 2021) 

Anrufung des Familiengerichtes 

Im Jahr 2021 wurde in etwa jedem zehn-

ten Fall das Familiengericht angerufen. 

Damit entspricht der Wert in etwa jenem 

des Vorjahres (10,5 %), und liegt nach wie 

vor leicht unter dem Ergebnis aus dem 

Jahr 2019 – vor Ausbruch der COVID-19-

Pandemie. 
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Abbildung 11 Anrufung des Familiengerichtes (nur Fälle mit (latenter) Gefährdung und Hilfebedarf, 
Angaben in Prozent, 2019, 2020 und 2021) 

Einleitung von Hilfen als Ergebnis 
der Gefährdungseinschätzung10  

Im Rahmen der Erhebung in Rheinland-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pfalz erfolgt in Bezug auf die neu eingelei

teten/geplanten Hilfen als Ergebnis der 

Gefährdungseinschätzung sowohl eine Er

fassung zusammenfassender Kategorien 

als auch aller einzelnen Hilfen. Dies er

laubt eine detaillierte Aufgliederung der 

Hilfekategorien (vgl. Abbildung 12). Da bei 

diesem Merkmal Mehrfachnennungen 

möglich sind, kann die Summe der ange

gebenen Werte in der Abbildung mehr als 

100 % ergeben. 

Differenziert man die Ergebnisse nach 

dem Interventionsgrad, ergibt sich für 

2021 folgendes Bild:  

Vorläufige Schutzmaßnahmen nach § 42 

                                                        
10 In der Bundesstatistik werden lediglich die übergeordne-

-
-

ten Hilfekategorien erhoben. Zusätzlich werden in Rhein
land-Pfalz die einzelnen Hilfearten erfasst, um ein detaillier
teres Bild der Hilfegewährung zu erhalten. 

SGB VIII (Inobhutnahmen) erfolgten in 

8,7 % der Fälle. 

Familienersetzende Hilfen zur Erziehung 

nach §§ 27, 33 bis 35 SGB VIII wurden in 

6,9 % der Fälle eingeleitet. Dabei handelt 

es sich überwiegend um Heimerzie

hung/sonstige betreute Wohnformen gem. 

§ 34 SGB VIII (5,5 %).  

Ambulante/teilstationäre Hilfen zur Erzie

hung nach §§ 27-32, 35 SGB VIII wurden 

in knapp 25 % der Fälle installiert. Dieser 

Anteil geht größtenteils auf die Sozialpä

dagogische Familienhilfe nach § 31 SGB 

VIII zurück (19,1 %).  

Eine Erziehungsberatung nach § 28 SGB 

VIII wurde in 2,1 % der Fälle neu einge

richtet. 

Eine Unterstützung nach §§ 16-18 SGB 

VIII erfolgte bei 25,4 % aller gültigen Fälle 
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und damit am häufigsten. Dabei handelte 

es sich in 21,5 % der Fälle um eine form-

-

-

-

-

-

-

-

lose Beratung nach § 16 SGB VIII.  

Andere, im Fragebogen nicht explizit ge

nannte Hilfen wurden in gut jedem zehn

ten Fall (10,2 %) eingeleitet. Die Fortfüh

rung der bisherigen Leistungen erfolgte in 

21,1 % der Fälle. 

Insgesamt zeigt sich demnach, – wie auch 

in den Vorjahren – dass tendenziell eher 

niedrigschwellige Angebote sowie teilstati

onäre Hilfen neu eingeleitet werden. Un

abhängig davon, ob tatsächlich eine Kin

deswohlgefährdung vorlag, wurden insge

samt in etwa jedem vierten Fall (22,6 %) 

Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 ff. 

SGB VIII, Eingliederungshilfen 

gem. § 35a SGB VIII oder Hilfen gem. § 

19 SGB VIII neu eingerichtet.

 

Abbildung 12 Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung (nur Fälle mit (la-
-

-

-

-

-

tenter) Gefährdung oder Hilfebedarf, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich, n = Oberkate
gorien/differenzierte Hilfen, 2019, 2020 und 2021) 

Gefährdungseinschätzung: Die lan-
desweiten Ergebnisse im Überblick 

 Ein direkter Kontakt zum Kind/der Fa

milie – in Form von angekündigten o

der unangekündigten Hausbesuchen, 

Gesprächen im oder außerhalb des 

Jugendamtes, über Kontrollaufla

gen/Kontrollbesuche durch den ASD 

oder durch eine unmittelbare Inobhut

nahme des Kindes – wurde bei einem 

Großteil aller Meldungen (86 %) als 
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fachlicher Schritt zur Einschätzung der 

Situation unternommen. In einem Drit-
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-
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tel dieser Fälle erfolgte der direkte 

Kontakt dabei unmittelbar am Tag des 

Meldungseingangs.  

 In jeweils 82,3 % der Fälle erfolgte 

eine Besprechung im Zusammenwir

ken mehrerer Fachkräfte nach dem 4-

Augen-Prinzip und/oder eine metho

disch strukturierte kollegiale Beratung 

zur Abschätzung des Gefährdungsrisi

kos. 

 Die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern 

bei der Abschätzung des Gefähr-

dungsrisikos war in 71,3 % der Fälle 

„in vollem Umfang vorhanden“ oder 

„vorhanden“. Eltern, bei denen sich der 

Verdacht auf eine Kindeswohlgefähr

dung erhärtete, zeigten sich weniger 

zur Mitwirkung bereit als jene Eltern, 

bei denen sich dieser Verdacht nicht 

bestätigte.  

 In rund 15 % der Gefährdungsein

schätzungen wurde eine Kindeswohl

gefährdung, in 16,8 % eine latente Ge

fährdung festgestellt. Zudem wurde bei 

gut einem Drittel der Kinder und Ju

gendlichen im Verlauf des Verfahrens 

zwar keine Kindeswohlgefährdung, da

für aber Hilfe-/Unterstützungsbedarf 

festgestellt (33,8 %). In den kreisange

hörigen Städten lassen sich etwas grö

ßere Anteile von bestätigten Kindes

wohlgefährdungen feststellen als in 

den Landkreisen und den kreisfreien 

Städten. 

 Die häufigste Art der Gefährdung war 

im Jahr 2021 – wie in den Vorjahren – 

mit 60,1 % die Vernachlässigung, ge

folgt von der psychischen Misshand

lung mit 36,7 %. In rund einem Viertel 

der Fälle mit festgestellter (latenter) 

Gefährdung (25,1 %) wurden mehrere 

Gefährdungsarten festgestellt. Die 

häufigste Kombination waren Vernach

lässigungen und psychische Miss

handlungen. 

 Mit Blick auf differenziertere Anhalts

punkte für eine Gefährdung zeigte sich 

am häufigsten das unangemessene/in

konsistente Erziehungsverhalten der 

Eltern. Des Weiteren wurden Sucht

problematiken und/oder psychische 

Auffälligkeiten/Erkrankungen der erzie

henden Personen, Verhaltensauffällig

keiten, Selbstgefährdung und/oder 

psychische Auffälligkeiten des jungen 

Menschen, unangemessene Versor-

gung sowie Partnerschaftskonflikte/-

gewalt am häufigsten beobachtet.  

 Das Familiengericht wurde in 10,4 % 

der Fälle angerufen.  

 Unabhängig davon, ob eine Kindes

wohlgefährdung festgestellt wurde o

der nicht, wurden in rund einem Viertel 

aller Fälle als Ergebnis einer Gefähr

dungseinschätzung ambulante/teilstati

onäre Hilfen zur Erziehung nach §§ 

27-32, 35 SGB VIII eingerichtet. Da

runter am häufigsten eine sozialpäda

gogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 

(19,1 %). Unterstützung nach §§ 16 

bis 18 SGB VIII wurde in 25,4 % der 
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Fälle gewährt. Familienersetzende Hil-

fen zur Erziehung nach §§ 27, 33 bis 

35 SGB VIII wurden in 6,9 % der Fälle 

eingeleitet.  

 

3.3 Angaben zur aktuellen Le-
benssituation  
Es gibt eine Reihe von Risikofaktoren, die 

eine prekäre Lebenslage und in der Folge 

möglicherweise auch eine Kindeswohlge-
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fährdung begünstigen können. In der For

schungsliteratur gelten Armut bzw. damit 

zusammenhängende Entwicklungsrisiken 

als ein solcher Faktor, da sie zu einer ge

steigerten Stressbelastung und in der 

Folge zu vermehrter Reizbarkeit, Strafbe

reitschaft und geringerem Feingefühl der 

Eltern im Kontext von Überforderungssitu

ationen führen können. Für die jungen 

Menschen können aus diesem elterlichen 

Verhalten Entwicklungsdefizite, Unterver

sorgung, Vernachlässigung und soziale 

Ausgrenzung resultieren. Verschiedene 

Risikofaktoren können gehäuft auftreten, 

sich gegenseitig bedingen oder verstär

ken. So können z. B. zusätzlich zum Risi

kofaktor Armut eine alleinerziehende Le

bensform, eine hohe Kinderzahl oder das 

junge Alter der Mutter bei der Geburt des 

ersten Kindes als weitere Faktoren inner

halb der Familie auftreten, die das Risiko 

weiterhin erhöhen. Allerdings gibt es auch 

eine Reihe von Ressourcen, beispiels

weise ein positives Familienklima und eine 

sichere Eltern-Kind-Bindung, die zu einer 

Abschwächung des Risikofaktors Armut 

und der damit einhergehenden Lebenssi

tuation führen können (vgl. Galm et al. 

2010, 15; Reinhold/Kindler 2006).  

In der rheinland-pfälzischen Erhebung 

werden – neben dem gewöhnlichen Auf

enthaltsort des jungen Menschen, der 

auch in der Bundesstatistik erhoben wird – 

mehrere Aspekte der Lebenssituation der 

Familien, die in der Bundesstatistik nicht 

zu finden sind, mitberücksichtigt. Dies er

möglicht es, die Lebenssituation junger 

Menschen im Kontext von Kindeswohlge

fährdung differenzierter abzubilden. Hierzu 

zählen das Alter der Mutter bei der Geburt 

des ersten Kindes, die Einkommenssitua

tion der Familie sowie die Anzahl der min

derjährigen im Haushalt lebenden Kinder 

bzw. Jugendlichen. 

Familiäre Lebensform, in der die 
jungen Menschen aufwachsen 

Mit großer Konstanz zu den Ergebnissen 

der Vorjahre zeigt sich auch für das Jahr 

2021, dass die meisten von einer Gefähr

dungseinschätzung betroffenen jungen 

Menschen mit beiden leiblichen Elterntei

len zusammen (43,0 %) oder bei einem al

leinerziehenden Elternteil (40,8 %) lebten. 

In 11,7 % der Fälle handelte es sich um 

Stiefelternkonstellationen. Andere Lebens

formen, wie z. B. das Aufwachsen bei 

Großeltern/Verwandten, in stationären 

Einrichtungen oder in einer Pflegefamilie 

sind deutlich seltener vertreten (insgesamt 

4,4 %). 

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in 

Rheinland-Pfalz sind Familien mit einem 
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alleinerziehenden Elternteil bzw. Stiefel-
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ternkonstellationen mit 52,6 % bei den Ge

fährdungseinschätzungen deutlich überre

präsentiert. Laut Statistischem Landesamt 

gab es im Jahr 2021 in Rheinland-Pfalz 

129.400 Alleinerziehende (22 %), weitere 

48.900 (8 %) waren Lebensgemeinschaf

ten mit ledigen Kindern (Statistisches Lan

desamt Rheinland-Pfalz 2022).  

Die Lebenssituation alleinerziehender Müt

ter oder Väter und die damit zusammen

hängenden Herausforderungen wurden in 

den vergangenen Jahren in zahlreichen 

Studien beschrieben (vgl. Jurczyk/Klink

hardt 2014, 87 f.; Liebisch 2012). Be

troffene Mütter oder Väter stehen vor der 

besonderen Herausforderung, Familie und 

Erwerbstätigkeit miteinander zu vereinba

ren und zugleich die alleinige Verantwor

tung für die alltäglich anfallenden Aufga

ben der Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung 

und im Haushalt zu tragen, was häufig als 

hohe Belastung empfunden wird und zu 

Erschöpfung führen kann. Ergebnisse aus 

der Armutsberichterstattung der Bundesre

gierung und dem Mikrozensus bestätigen 

zudem, dass Alleinerziehende deutlich 

überproportional von Armut bzw. einem 

Armutsrisiko betroffen sind, überproportio

nal häufig Leistungen nach SGB II bezie

hen und eine wichtige Zielgruppe bei den 

Hilfen zur Erziehung sind (vgl. BMAS 

2013; Statistisches Bundesamt 2010). 

Durch die Corona-Pandemie hat sich die 

Situation Alleinerziehender weiter ver

schärft (vgl. z. B. Andresen et al. 2020). 

Alleinerziehende waren überdurchschnitt

lich häufig von Einkommenseinbußen be

troffen und berichten verstärkt von Belas

tungen durch die Notwendigkeit der Neu

organisation der Kinderbetreuung z. B. in 

Phasen von Einrichtungsschließungen 

(BMFSFJ 2020).
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Abbildung 13 Gewöhnlicher Aufenthaltsort des/der Minderjährigen zum Zeitpunkt der Gefährdungs-
einschätzung (Angaben in Prozent, 2019, 2020 und 2021) 

Einkommenssituation der Familien11 

Um Armutslagen bzw. die damit verbun-
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-
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dene Lebenslage, die als starker Risiko

faktor für das Auftreten einer Kindeswohl

gefährdung gelten, konkreter erfassen zu 

können, werden in der rheinland-pfälzi

schen Erhebung Angaben zur Einkom

menssituation der Familien erfasst. Hierbei 

sind Mehrfachnennungen möglich, 

wodurch die Summe der angegebenen 

Werte mehr als 100 % ergeben kann. 

Die politische Armutsdefinition ist einer der 

gängigen Indikatoren zur Darstellung und 

Messung von Armutslagen, die durch die 

Zahl der Empfängerinnen und Empfänger 

von Mindestsicherungsleistungen wie z. B. 

                                                        
11 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er
hoben. 

der Grundsicherung für Arbeitssuchende 

gem. SGB II (früher: Sozialhilfegrenze), 

aber auch ALG II oder Sozialgeld darge

stellt wird. Diese Kennzahl wird auch als 

„bekämpfte Armut“ bezeichnet, obwohl 

dieser relative Armutsbegriff umstritten ist, 

da nicht eindeutig ist, ob Leistungsemp

fängerinnen und -empfänger noch als 

„arm“ anzusehen sind (vgl. Hanesch 2011, 

57). Die Empfängerinnen und Empfänger 

solcher Mindestsicherungsleistungen le

ben in der Regel an der Grenze zum staat

lich definierten und garantierten soziokul

turellen Existenzminimum und können da

her in vielen Lebenssituationen Benachtei

ligungen erfahren.  

Mehr als 40 % der Familien, die von einer 
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Gefährdungseinschätzung nach 

§ 8a SGB VIII betroffen waren, bezogen in 

Rheinland-Pfalz 2021 ihr Einkommen aus 

eigener Erwerbstätigkeit (41,5 %). Aussa-
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gen über die Höhe der Einkommen sind 

an dieser Stelle nicht möglich, da hierzu 

keine näheren Angaben erhoben wurden. 

Vor diesem Hintergrund kann nicht ausge

schlossen werden, dass das Einkommen 

der Erwerbstätigen nur knapp über der Ar

mutsgrenze liegt und sich betroffene Fami

lien trotz eigener Erwerbstätigkeit in ähnli

chen Armutslagen befinden wie Empfän

gerinnen und Empfänger von Mindestsi

cherungsleistungen (vgl. die Debatte zu 

den „working poor“, Hanesch 2011, 63).  

Knapp ein Drittel der Familien bezieht ih

ren Lebensunterhalt über soziale Transfer

leistungen in Form von Arbeitslosengeld I, 

Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld. Davon 

beziehen 25,8 % Arbeitslosengeld II 

(„Hartz IV“). Landesweit bezogen in Rhein

land-Pfalz im Jahr 2021 nur 3,1 % der Be-

völkerung zwischen 15 und 65 Jahren 

ALG II (vgl. Statistisches Landesamt 

Rheinland-Pfalz 2022). Damit fällt der An

teil von Familien mit Transferleistungsbe

zug im Kinderschutz (d. h. in den 

§ 8a SGB VIII-Verfahren) deutlich höher 

aus als der Durchschnittswert der rhein

land-pfälzischen Bevölkerung.  

In 28,3 % der Fälle ist die Einkommenssi

tuation der betroffenen Familie unbekannt, 

was u. a. darauf zurückzuführen sein 

könnte, dass die Einkommenssituation 

nicht mehr erfragt wird, wenn sich Meldun

gen frühzeitig im Verlauf des Verfahrens 

als gegenstandlos erweisen.
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Abbildung 14 „Über welche Einkommensarten verfügte die betreuende Familie zum Zeitpunkt des 
Kontakts?“ (Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich, 2019, 2020 und 2021) 
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Alter der Mutter bei der Geburt des 
von der Gefährdungseinschätzung 
betroffenen jungen Menschen12  

Ein geringes Alter der Mutter bei der Ge-

burt des Kindes wird in der Forschungslite-
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-

-

ratur als weiterer potentieller Risikofaktor 

benannt. So sind Kinder von minderjähri

gen bzw. jungen volljährigen Müttern tat

sächlich überdurchschnittlich häufig von 

Gefährdungseinschätzungen betroffen. Im 

Jahr 2021 liegt der Anteil der von einer 

Gefährdungseinschätzung betroffenen 

Kinder, deren Mütter bei ihrer Geburt noch 

nicht volljährig waren, bei insgesamt 

2,8 %. Vergleicht man diesen Wert mit 

dem Anteil der minderjährigen Mütter in 

der bundesdeutschen Gesamtbevölkerung 

(2021: 0,25 %) (vgl. Statistisches Bundes

amt 2022b), wird ersichtlich, dass der Wert 

um ein Vielfaches erhöht ist. Auch im Kon

text der Frühen Hilfen werden sehr junge 

Eltern als gesonderte Gruppe thematisiert 

(vgl. z. B. Bächer 2008; Cierpka et al. 

2013; Ziegenhain et al. 2004).  

Die Altersangabe bezieht sich bei dieser 

Erhebung auf den Zeitpunkt der Geburt 

                                                        
12 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er-
hoben. 

des von der Gefährdungseinschätzung be

troffenen Kindes. Dadurch ist nicht auszu

schließen, dass Mütter, die bei der Gefähr

dungseinschätzung ihres Kindes schon 

volljährig sind, bei der Geburt ihres ersten 

Kindes minderjährig waren und sich die 

aktuelle Meldung auf das später geborene 

Geschwisterkind bezieht. Schließt man 

diese Mütter in die Auswertungen ein, so 

würde der Anteil der jungen Mütter bzw. 

jungen Eltern noch einmal höher ausfallen.  

Im Jahr 2021 waren 17 % der Mütter bei 

der Geburt des von einer Gefährdungs

meldung betroffenen Kindes zwischen 18 

und 21 Jahren alt und zählen somit zur 

Gruppe der „jungen Volljährigen“. Rund 

die Hälfte der Meldungen (48,9 %) bezieht 

sich auf Kinder, deren Mütter bei der Ge

burt zwischen 22 und 30 Jahre alt waren. 

Betrachtet man den Bundesdurchschnitt, 

stellt diese Gruppe die Altersgruppe mit 

der höchsten Geburtenrate dar. Gleichzei

tig handelt es sich auch um die Alters

spanne, innerhalb derer Frauen am häu

figsten ihr erstes Kind zur Welt bringen 

(vgl. aktuelle Daten des Statistischen Bun

desamtes).
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Abbildung 15 Alter der Mutter bei der Geburt des von der Meldung betroffenen Kindes (Angaben in 
Prozent, 2019, 2020 und 2021) 
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dung13 

Laut Daten des Statistischen Bundesam

tes wuchs in Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 

gut die Hälfte der Kinder ohne Geschwis

terkind auf (52,2%), in 36,5 % der Familien 

lebten zwei Kinder und in 11,6 % der Fa

milien lebten drei und mehr Kinder (Statis

tisches Bundesamt 2022b).  

                                                        
13 Diese Variable wird ausschließlich in Rheinland-Pfalz er
hoben. 

Mehr als ein Drittel (36,0 %) der von ei

nem § 8a SGB VIII-Verfahren betroffenen 

Familien hatte 2021 drei oder mehr Kinder 

und galten demnach als kinderreich. Setzt 

man dies in Vergleich zur Gesamtbevölke

rung in Rheinland-Pfalz, so fällt der Anteil 

der Familien mit drei oder mehr Kindern im 

Kinderschutz überdurchschnittlich hoch 

aus. 
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Abbildung 16 „Wie viele minderjährige Kinder lebten zum Zeitpunkt der Meldung am Aufenthaltsort 
des betroffenen Kindes?“ (Angaben in Prozent, 2019, 2020 und 2021) 

Angaben zur aktuellen Lebenssitua-
tion: Die landesweiten Ergebnisse 
im Überblick 

 Die Ergebnisse des Monitorings zu 

den familiären Lebensformen, zum 

Transferleistungsbezug, dem Alter der 

Mutter bei der Geburt des betroffenen 

Kindes sowie dem Anteil kinderreicher 

Familien zeigen für das Jahr 2021, 

dass die Wahrscheinlichkeit für eine 

Kindeswohlgefährdung in Familien mit 

belasteten Lebenslagen erhöht ist. 

 Über die Hälfte der von einer Gefähr-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dungseinschätzung betroffenen Kinder 

lebte bei einem alleinerziehenden El

ternteil oder in Stiefelternkonstellation. 

Diese beiden Familienkonstellationen 

sind im Kontext des Kinderschutzes 

deutlich häufiger vertreten als in der 

Gesamtbevölkerung.  

 Ein überdurchschnittlich hoher Anteil 

der von einer Gefährdungseinschät

zung betroffenen Familien ist von Ar

mut bedroht. Ein Großteil der betroffe

nen Familien bezieht Transferleistun

gen des Staates. 

 Insgesamt 2,8 % der Mütter, deren 

Kinder von einer Meldung betroffen 

sind, waren bei der Geburt dieses Kin

des minderjährig. Damit liegt dieser 

Anteil deutlich über dem bundesweiten 

Durchschnitt. Bei etwa jeder sechsten 

Meldung zählte die Mutter zur Gruppe 

der „jungen Volljährigen“, war also zwi

schen 18 und 21 Jahre alt.  

 Kinderreiche Familien sind im Kinder

schutz deutlich überrepräsentiert: Über 

ein Drittel der von einer Gefährdungs

einschätzung betroffenen Familien hat

ten drei und mehr Kinder.  
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3.4 Angaben zu den betroffe-
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nen jungen Menschen  
Gemäß § 8a SGB VIII werden im Erhe

bungsbogen zu den Gefährdungseinschät

zungen Angaben zu den betroffenen jun

gen Menschen erfasst. Im Fokus der Be

trachtung liegen dabei Alter, Geschlecht 

und Migrationshintergrund.  

Alter der von der Gefährdungsein
schätzung betroffenen jungen Men
schen 

In Abbildung 17 ist die Verteilung der Al

tersgruppen der von einer Gefährdungs

einschätzung betroffenen jungen Men

schen dargestellt. Diese erweist sich im 

Zeitraum der Erhebungen seit 2010 als 

stabil. Auch im Jahr 2021 sind alle Alters

gruppen der Kindes- und Jugendphase 

vertreten. Etwa jedes fünfte betroffene 

Kind (22,3 %) ist unter 3 Jahre alt, etwas 

mehr als die Hälfte (52,9 %) der Gefähr

dungseinschätzungen bezieht sich auf 

Kinder im Alter zwischen 3 und 12 Jahren. 

Die Anzahl der Kinderschutzverdachtsfälle 

in Rheinland-Pfalz nimmt mit zunehmen

dem Alter ab. Nichtsdestotrotz ist jeder 

zehnte junge Mensch (9,9 %) zum Zeit

punkt der Meldung zwischen 15 und 18 

Jahre alt.  

Der Verdacht auf eine (latente) Kindes

wohlgefährdung bestätigt sich bei Kindern 

im Alter von unter einem Jahr (32,0 %) so

wie bei älteren Kindern und Jugendlichen 

im Alter zwischen 12 bis unter 15 Jahren 

(36,7 %) und 15 bis unter 18 Jahren 

(35,8 %) vergleichsweise häufig. Bei der 

Altersgruppe der unter 1-Jährigen kann 

dieses Ergebnis auch auf eine generell 

hohe Vulnerabilität zurückgeführt werden.  

Im Zeitverlauf betrachtet nimmt die Alters

gruppe der jungen Menschen ab 12 Jah

ren und älter seit ca. 2015 deutlich wach

sende Anteile an allen § 8a SGB VIII-Ver

fahren ein. Dabei hat sich insbesondere 

der Anteil der 15- bis unter 18-Jährigen er

höht. Dieser Befund macht deutlich, dass 

ältere Kinder und Jugendliche im institutio

nellen Kinderschutz zunehmend Beach

tung finden. 
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Abbildung 17 Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Meldung (Angaben in Prozent, 2019, 2020 und 
2021) 

Geschlecht des von der Gefähr-
-

-

-

-

-

-

-

dungseinschätzung betroffenen jun
gen Menschen 

Auch im Jahr 2021 sind Mädchen und 

Jungen nahezu gleich häufig von einer 

Gefährdungseinschätzung nach 

§ 8a SGB VIII betroffen (Mädchen: 

48,8 %, Jungen: 50,7 %). Dabei zeigt die 

differenzierte Analyse nach Altersgruppen, 

dass in den jüngeren Altersgruppen (bis 

12 Jahre) etwas häufiger Jungen, in den 

höheren Altersgruppen (insbesondere 15 

bis 18 Jahre) etwas häufiger Mädchen be

troffen sind (ohne Abbildung). Damit ver

bunden sind auch geschlechtsspezifische 

Unterschiede hinsichtlich der Anhalts

punkte für Gefährdungen, die auf ge

schlechtsspezifische Bewältigungsmuster 

hinweisen (bei Jungen häufiger Verhal

tensauffälligkeiten, bei älteren Mädchen 

häufiger selbstgefährdendes Verhalten so

wie Selbstmeldungen). 

9,4

7,3 7,6

18,3
16,7 16,1

13,8

10,9

8,1
7,1 7,1

21,0

17,4

15,3
14,0

10,0

7,8
7,0 7,4

20,1

17,3
15,5 15,0

9,9

0

5

10

15

20

25

unter 1 1 bis unter 2 2 bis unter 3 3 bis unter 6 6 bis unter 9 9 bis unter
12

12 bis unter
15

15 bis unter
18

2019 (n = 8.147) 2020 (n = 8.674) 2021 (n = 8.279)



 

45 

 

Abbildung 18 Geschlecht des von der Meldung betroffenen jungen Menschen (Angaben in Prozent, 
2019, 2020 und 2021) 

Migrationshintergrund der von der 
Gefährdungseinschätzung betroffe-
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nen jungen Menschen 

Im Jahr 2021 bezogen sich 38,8 % der 

§ 8a SGB VIII-Verfahren auf Kinder und 

Jugendliche mit einem Migrationshinter

grund (Definition des Mikrozensus). Im 

Vorjahr lag der entsprechende Anteil mit 

36,1 % auf einem etwas niedrigeren Ni

veau. 

Bezogen auf die Gesamtbevölkerung in 

Rheinland-Pfalz betrug der Anteil an Kin

dern und Jugendlichen mit Migrationshin

tergrund im Jahr 2021 rund 40 % (vgl. Sta

tistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

2022). Der Befund macht deutlich, dass 

Kinder und Jugendliche mit Migrationshin

tergrund – entgegen der öffentlichen 

Wahrnehmung – weder häufiger noch sel

tener vom Verdacht auf Kindeswohlgefähr

dung betroffen sind als junge Menschen 

ohne Migrationshintergrund. Auch erhär

tete sich der Verdacht bei jungen Men

schen in Familien mit Migrationshinter

grund nicht signifikant häufiger als in Fa

milien ohne Migrationshintergrund. Fami

lien mit Migrationshintergrund stellen eine 

zentrale Zielgruppe im Kinderschutz dar, 

weil sie zunehmend hohe Anteile an der 

Gesamtbevölkerung stellen, und nicht, 

weil sie weniger gut in der Lage sind, ihre 

Kinder zu schützen. Detailliertere Auswer

tungen des Merkmals „Migrationshinter-

grund“ verweisen darauf, dass es vor al

lem viele Gemeinsamkeiten zwischen den 

Gruppen mit und ohne Migrationshinter

grund gibt und sich somit auch hier vor al

lem allgemeine professionelle Fragen stel

len. Unterschiede zwischen jungen Men

schen mit und ohne Migrationshintergrund 

können nur vereinzelt festgestellt werden 

(vgl. de Paz Martínez 2022). 
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Abbildung 19 Migrationshintergrund des von der Gefährdungseinschätzung betroffenen jungen Men-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

schen (Angaben in Prozent, 2019, 2020 und 2021) 

Angaben zu den betroffenen jungen 
Menschen: Die landesweiten Ergeb
nisse im Überblick 

 Von Gefährdungseinschätzungen nach 

§ 8a SGB VIII sind alle Altersgruppen 

betroffen, wenn auch in unterschiedli

chem Ausmaß. Gut ein Fünftel aller 

Gefährdungseinschätzungen beziehen 

sich auf Kinder unter 3 Jahren und 

22,6 % der Meldungen auf Kinder zwi

schen 3 und unter 6 Jahren. Gut jede 

zehnte Gefährdungseinschätzung be

zieht sich auf Jugendliche im Alter von 

15 bis unter 18 Jahren. Die Ergebnisse 

zeigen, dass sich für Kinder im Alter 

von unter einem Jahr sowie für ältere 

Kinder bzw. Jugendliche im Alter zwi

schen 12 und 18 Jahren der Verdacht 

auf eine Kindeswohlgefährdung ver

gleichsweise häufiger bestätigt. 

 Jungen und Mädchen sind gleicherma

ßen von Gefährdungseinschätzungen 

betroffen. 

 Knapp 39 % der im Jahr 2021 betroffe

nen jungen Menschen hatte einen Mig

rationshintergrund. Dies entspricht in 

etwa dem Anteil in der unter 18-jähri

gen Gesamtbevölkerung in Rheinland-

Pfalz.  
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4 Zentrale Kernbefunde  

Das folgende Kapitel fasst die zentralen 

Befunde zu den Gefährdungseinschätzun-
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gen gem. § 8a SGB VIII in Rheinland-Pfalz 

im Berichtsjahr 2021 zusammen und kom

mentiert diese fachlich. Die Ausführungen 

beziehen sich auf den Meldungskontext, 

die Gefährdungseinschätzung, die Verfah

ren im Jugendamt sowie die Lebenssitua

tion des von der Einschätzung betroffenen 

jungen Menschen bzw. der Familie. 

Die Gesamtzahl der § 8a SGB VIII
Verfahren verbleibt auf dem hohen 
Niveau des Vorjahres: Auch im Be
richtsjahr 2021 wurde für etwa ein 
Prozent aller Kinder und Jugendli
chen in Rheinland-Pfalz eine Gefähr
dungseinschätzung gemäß 
§ 8a SGB VIII durch die Fachkräfte 
der Jugendämter durchgeführt. 

Im Jahr 2021 wurden in den 40 an der Er

hebung teilnehmenden rheinland-pfälzi

schen Jugendämtern insgesamt 8.659 Ge

fährdungseinschätzungen („§ 8a SGB VIII-

Verfahren“) durchgeführt. Bezogen auf die 

Bevölkerungsgruppe der unter 18-Jähri

gen bedeutet dies, dass etwa ein Prozent 

aller Kinder und Jugendlichen, die 2021 in 

den 40 rheinland-pfälzischen Städten und 

Landkreisen lebten, zum Gegenstand ei

ner Gefährdungseinschätzung geworden 

sind (Eckwert 13,6 in Rheinland-Pfalz). 

Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung 

des Kinderschutzes ist damit ungebro

chen. 

Im Vergleich zum Vorjahr zeigen sich im 

Jahr 2021 nur geringe Veränderungen in 

der Gesamtzahl der Gefährdungseinschät

zungen. So ist die Zahl um knapp 2 % ge

sunken. Damit sind auch im zweiten Pan

demiejahr bei der Anzahl der Meldungen 

keine „Einbrüche“ oder großen Lücken er

kennbar. Auch die Verteilung der Fälle 

über die Monate erweist sich als weitest

gehend konstant. Diese Befunde verdeutli

chen, dass die Arbeitsabläufe und -struk

turen in der andauernden Pandemiezeit 

2021 weiterhin aufrechterhalten werden 

konnten, und somit Kommunikations-, 

Netzwerk- und Kooperationsstrukturen im 

Kinderschutz weiterhin funktioniert haben. 

Die zeitnahe und fachlich qualifi
zierte Bearbeitung der gemeldeten 
Gefährdungen durch die Jugendäm
ter bindet hohe zeitliche und perso
nelle Kapazitäten: Im Zuge der Ge
fährdungseinschätzung wurde im 
Jahr 2021 bei 85,8 % der Fälle der 
direkte Kontakt zum jungen Men
schen bzw. der Familie gesucht. 

Ganz unabhängig davon, ob sich der Ver

dacht einer Kindeswohlgefährdung später 

erhärtet oder nicht, zieht jede Mitteilung 

ans Jugendamt ein aufwändiges Einschät

zungsverfahren über die mögliche Gefähr

dungslage nach sich. Hierzu verfügen die 

Jugendämter über ein breites Spektrum an 

vielfältigen fachlichen Schritten der Kon

taktaufnahme, der Informationseinholung 

bzw. des Einbezugs anderer hilfeerbrin

gender Dienste, um zu einer belastbaren 

Risikoeinschätzung zu gelangen. Im Rah

men dieser Schritte fand im Jahr 2021 in 

82,3 % aller Fälle eine methodisch struktu

rierte kollegiale Fallberatung und/oder eine 
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Besprechung im Zusammenwirken mehre-
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rer Fachkräfte (4-Augen-Prinzip) statt 

(Mehrfachnennungen möglich). In jeweils 

etwa jedem dritten Fall wurden zudem (un

angekündigte oder angekündigte) Hausbe

suche durchgeführt oder von der Möglich

keit Gebrauch gemacht, die Familie in das 

jeweilige Jugendamt einzuladen. Darüber 

hinaus fanden weitere Gespräche – auch 

unter Einbezug anderer Institutionen – 

statt, um den jeweiligen Hilfebedarf im per

sönlichen Kontakt zu klären. In insgesamt 

85,8 % aller Meldungen wurde als fachli

cher Schritt ein persönlicher Kontakt mit 

dem Kind bzw. der Familie aufgenommen 

und zwar in Form von Hausbesuchen, Ge

sprächen innerhalb oder außerhalb des 

Jugendamtes und/oder Inobhutnahmen. 

Damit hat sich der Anteil im Vergleich zum 

Vorjahr (83,0 %) wieder erhöht.  

Die Auswertung der Reaktionszeit, d. h. 

dem Zeitraum zwischen dem Eingang der 

Meldung und dem Erstkontakt mit dem 

jungen Menschen belegt, dass im zweiten 

Pandemie-Jahr sehr zeitnah auf die einge

henden Meldungen reagiert werden 

konnte: In knapp einem Drittel der Fälle 

(30,4 %) erfolgte die persönliche Kontakt

aufnahme unmittelbar am Tag des Mel

dungseingangs.  

Die Daten deuten darauf hin, dass die An

zahl der Kinderschutzmeldungen bzw. Ge

fährdungseinschätzungen weiterhin als 

bedeutender Faktor der Arbeitsbelastung 

in den Sozialen Diensten zu beobachten 

ist. Dies erfordert Ressourcen für Investiti

onen in kontinuierliche Fortbildung sowie 

Qualifizierung der Fachkräfte. Denn die 

Anforderungen an das notwendige fachli

che Wissen und Können sind im Zuge der 

fortschreitenden Qualitätsdebatte im Kin

derschutz nicht weniger geworden (vgl. 

AGJ 2019). Die neuen Reformen und 

fachlichen Debatten des letzten Jahr

zehnts haben vielfältige Aktivitäten im 

Handlungsfeld Kinderschutz angestoßen, 

gleichzeitig aber auch Verunsicherungen 

und Irritationen im Feld ausgelöst (vgl. 

Heinitz/Schone 2013, 622). Insbesondere 

der Allgemeine Soziale Dienst steht im 

Zuge dieser Entwicklung vor der Heraus

forderung, sich neue Verfahren und Hand

lungsabläufe im Kinderschutz anzueignen 

und diese stetig zu verbessern. Dabei wird 

der steigende Personalbedarf in der Kin

der- und Jugendhilfe – gerade auch in den 

ASDs – zum großen Teil mit Berufsanfän

gerinnen und -anfängern gedeckt, was 

Fragen zu sinnvollen Einarbeitungskon

zepten und notwendigem Wissen und Fer

tigkeiten junger Fachkräfte im Kinder

schutz aufwirft (ebd.). 

Hinweise auf Gefährdungslagen er
reichten die Jugendämter auch im 
Jahr 2021 aus verschiedenen Rich
tungen. Die vielfältige Zusammen
setzung der meldenden Personen 
und Institutionen verweist auf mitt
lerweile landesweit etablierte Ar
beitsstrukturen zwischen den unter
schiedlichen Sozialleistungsberei
chen, Schulen und dem Gesund
heitssystem.  

Rheinland-Pfalz hat mit dem Landeskin
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derschutzgesetz im Jahr 2008 den Grund-
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stein für den Aufbau und die Etablierung 

vielfältiger Netzwerkstrukturen rund um 

Frühe Hilfen und Kinderschutz in den 

Kommunen gelegt und interdisziplinäre 

Kooperationen zwischen Kinder- und Ju

gendhilfe und anderen Systemen struktu

rell gestärkt. Die so entstandenen lokalen 

Netzwerke Frühe Hilfen und Kinderschutz 

haben sich mittlerweile etabliert und gefes

tigt (vgl. MFFJIV 2020, 57 ff.). In den Be

funden zu den meldenden Personen und 

Institutionen spiegeln sich diese bestehen

den Netzwerke bzw. getroffenen Koopera

tionsvereinbarungen zur Umsetzung des 

§ 8a SGB VIII vor Ort oftmals wider. Aus 

den Ergebnissen zur Zusammensetzung 

der Gruppe der Meldenden in den einzel

nen Jugendämtern können neben Hinwei

sen auf bestehende Kooperationsbezie

hungen auch Bereiche ausgemacht wer

den, in denen Kooperationsstrukturen ge

gebenenfalls noch auf- oder auszubauen 

sind. 

Im Jahr 2021 spielen neben den Meldun

gen von Personen aus dem sozialen Nahr

aum der betroffenen jungen Menschen, 

wie z. B. Nachbarinnen und Nachbarn o

der Verwandten, vor allem Meldungen von 

Institutionen wie Polizei, Schule, sowie Ak

teurinnen und Akteuren aus dem Gesund

heitswesen oder Einrichtungen bzw. 

Diensten der Hilfen zur Erziehung eine 

große Rolle. Die quantitativ bedeutsamste 

Meldegruppe stellen im Jahr 2021 – wie 

auch in den Vorjahren – Polizei/Ge

richt/Staatsanwaltschaft dar.  

Meldende können durch ihre Kontaktauf

nahme mit dem Jugendamt den Zugang 

zur Familie und somit auch den Prozess 

der Zusammenarbeit wesentlich mitbe

stimmen. So ist z. B. davon auszugehen, 

dass die Meldung über eine Regelinstitu

tion wie die Schule oder die Kindertages

stätte die weitere Arbeit mit der Familie 

und somit auch den gesamten Hilfepro

zess tendenziell in eine andere Richtung 

lenkt als eine Meldung, die beispielsweise 

aus einer Eskalation mit Beteiligung der 

Polizei resultiert. Die Kooperation mit Mel

degruppen aus anderen Systemen (Ge

sundheit, Bildung, Strafverfolgung) ist be

sonders herausfordernd, wenn sich die 

grundlegenden Paradigmen und Logiken 

deutlich von jenen der Kinder- und Ju

gendhilfe unterscheiden. Hier gilt es, im 

Rahmen einer Annäherung zu einem ge

genseitigen Verständnis der Systeme, der 

Handlungsroutinen, der Begriffe und der 

unterschiedlichen Aufgaben zu gelangen. 

Seit Beginn des Monitorings sind im 
Kinderschutz alle Altersgruppen im 
Blick der Jugendämter. Die Alters
verteilung erweist sich im Jahr 2021 
als weitestgehend stabil.  

Die bundesweite Diskussion um Frühe Hil

fen und Kinderschutz bezieht sich zwar 

häufig vor allem auf jüngere Kinder, die 

§ 8a SGB VIII-Statistik zeigt jedoch von 

Beginn an, dass auch die 15- bis unter 18-

Jährigen im Blickfeld der Sozialen Dienste 

im Jugendamt sind. Zudem finden ältere 

Kinder und Jugendliche im institutionellen 
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Kinderschutz (vgl. bereits 2012 Böl-
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lert/Wazlawik) und auch in der fachlichen 

Debatte (vgl. Kindler 2011a) zunehmend 

Beachtung. In der langfristigen Betrach

tung ist seit Beginn des Monitorings im 

Jahr 2010 ein leichter Anstieg des Anteils 

der betroffenen jungen Menschen ab 12 

Jahren festzustellen. Der Anteil der 15- bis 

unter 18-Jährigen hat sich dabei am 

stärksten erhöht. Im Jahr 2021 bezog sich 

knapp jede zehnte Gefährdungsmeldung 

auf junge Menschen dieser Altersgruppe. 

Die Besonderheiten der verschiedenen Al

tersgruppen im Kinderschutz wurden im 

§ 8a SGB VIII-Bericht 2016 in Form eines 

Sonderkapitels aufbereitet (vgl. MFFJIV 

2017). 

Trotz dieser Entwicklung handelt es sich 

im Kinderschutz nach wie vor zu großen 

Teilen um (Klein-)Kinder. Etwa jedes 

fünfte betroffene Kind gehört zur Gruppe 

der unter Dreijährigen (22,3 %), bei weite

ren 20,1 % handelt es sich um junge Men

schen im Kita-Alter (drei bis unter sechs 

Jahre).  

Der Verdacht auf eine (latente) Kindes

wohlgefährdung bestätigt sich bei Kindern 

im Alter von unter einem Jahr sowie bei äl

teren Kindern und Jugendlichen im Alter 

zwischen zwölf bis unter 15 Jahren und 15 

bis unter 18 Jahren vergleichsweise häu

fig. Bei der Altersgruppe der Kinder im Al

ter von unter einem Jahr kann dieses Er

gebnis auf eine generell hohe Vulnerabili

tät zurückgeführt werden.  

 

Kinder und Jugendliche mit Migrati
onshintergrund sind bei den 
§ 8a SGB VIII-Verfahren entspre
chend ihres Anteils an der rhein
land-pfälzischen Gesamtbevölke
rung vertreten. Im Jahr 2021 bezie
hen sich landesweit knapp 39 % der 
Gefährdungseinschätzungen auf 
Kinder mit Migrationshintergrund. 

Durch ihren wachsenden Anteil an der Ge

samtbevölkerung stellen Familien mit Mig

rationshintergrund eine zentrale Ziel

gruppe im Kinderschutz dar. Im Jahr 2021 

lag der Anteil an jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund in der rheinland-

pfälzischen Gesamtbevölkerung bei rund 

40 % (unter 18-Jährige, vgl. Statistisches 

Landesamt Rheinland-Pfalz 2022). Dies 

entspricht in etwa ihrem Anteil im Kinder

schutz, d. h. bei den § 8a SGB VIII-Verfah

ren (38,8 %). Beim Vergleich der Gefähr

dungseinschätzungen in Familien mit und 

ohne Migrationshintergrund zeigen sich 

viele Parallelen, die auf allgemeine profes

sionelle Herausforderungen im Kinder

schutz hindeuten. Gleichzeitig verweisen 

einzelne Unterschiede auf mögliche An

satzpunkte für eine migrationssensible 

Ausgestaltung des Handlungsfeldes Kin

derschutz (vgl. hierzu das Modellprojekt 

„Migrationssensibler Kinderschutz“ 

(IGfH/ism) Jagusch et al. 2012; für aus

führliche und differenzierte Befunde zu 

den Gefährdungseinschätzungen nach 

Migrationshintergrund vgl. de Paz 

Martínez 2022; de Paz Martínez/Artz 

2017; MFFJIV 2016).  
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Es zeichnet sich ab, dass das Thema Mig-
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ration vor dem Hintergrund der demogra

phischen Entwicklung auch perspektivisch 

von wachsender Bedeutung sein wird 

(vgl. MFFKI 2022: 20 ff.). So zeigt sich, 

dass der seit 2011 zu beobachtende Ge

burtenzuwachs in Rheinland-Pfalz vor al

lem auf Geburten von Müttern mit nicht-

deutscher Staatsangehörigkeit zurückgeht. 

Die Zahl der Lebendgeborenen von Müt

tern ohne deutsche Staatsangehörigkeit 

hat sich im Zeitraum von 2011 auf 2020 

um 326,6 % deutlich erhöht (vgl. ebd.). 

Entsprechend lassen sich weiter anwach

sende Anteile der Menschen mit Migrati

onshintergrund erwarten. Auch die Zuwan

derung von Geflüchteten aus Krisengebie

ten seit 2015 und die teils erfolgte dauer

hafte Niederlassung haben ein steigendes 

Interesse an migrationsspezifischen Fra

gestellungen im Kinderschutz ausgelöst. 

Auch wenn die Arbeit der Sozialen Dienste 

mit Migrationsfamilien bereits Normalität 

ist, kann sie in der Praxis aus verschiede

nen Gründen als herausfordernd erlebt 

werden (Verunsicherungen hinsichtlich 

vermeintlich anderer „kultureller“ Prakti

ken, Unkenntnis der Lebenssituation, Un

sicherheit aufgrund bestehender Stereo

type, Fremdheitsgefühle u. ä.). Entspre

chend zeigt sich ein Fortbildungs- und Auf

klärungsbedarf, um Hemmschwellen auf 

beiden Seiten zu senken und ein fachli

ches und normalisierendes Miteinander 

zwischen Fachkräften und allen jungen 

Menschen und ihren Familien unabhängig 

von der Herkunft gestalten zu können. 

Kindeswohlgefährdungen entstehen 
(oftmals) im Kontext prekärer Le
bensverhältnisse: Die Lebenssitua
tion der von § 8a SGB VIII-Verfahren 
betroffenen Familien ist überdurch
schnittlich häufig von Einkommens
armut, alleinerziehenden Lebensfor
men und kinderreichen Familien
konstellationen geprägt.  

Anhand der Daten lassen sich bestimmte 

Lebenssituationen benennen, die das Ri

siko für das Auftreten einer Kindeswohlge

fährdung begünstigen. Risikofaktoren stel

len neben Armut (z. B. Bezug von Arbeits

losengeld II) alleinerziehende Elternteile, 

kinderreiche Familien oder Familien mit ei

nem jungen Alter der Mutter bei der Ge

burt des ersten Kindes dar. Diese Grup

pen sind im Kinderschutz im Vergleich zur 

Gesamtbevölkerung deutlich überreprä

sentiert.  

Knapp ein Drittel der Familien, die von ei

ner Gefährdungseinschätzung betroffen 

waren, bezog im Jahr 2021 ihren Lebens

unterhalt über soziale Transferleistungen 

in Form von Arbeitslosengeld I, Arbeitslo

sengeld II oder Sozialgeld. Auch wenn 

Einkommensarmut nicht mit einer Gefähr

dungslage gleichzusetzen ist, so tritt diese 

häufig mit den oben genannten weiteren 

risikobehafteten Faktoren der Lebenslage 

(alleinerziehenden Lebensform, hohe Kin

derzahl, junges Alter der Mutter bei der 

Geburt des ersten Kindes) auf. Nicht sel

ten gehen mit schwierigen materiellen 

Rahmenbedingungen auch ein Mangel an 

sozialen Ressourcen sowie individuelle 

Bewältigungsprobleme einher, die zu 
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Überforderungen führen und somit das Er-
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ziehungsgeschehen beeinflussen können. 

Es sind demnach in der Regel die Lebens

bedingungen insgesamt, die zu einem er

höhten Risiko für unangemessenes Erzie

hungsverhalten bzw. Mangelsituationen in 

der Versorgung von Kindern und Jugendli

chen beitragen können. Je nach Fall kön

nen jedoch auch protektive Faktoren ne

gative Ereignisse und Umstände kompen

sieren und abwenden (vgl. hierzu die viel

fältigen Befunde aus der Resilienzfor

schung).   

Diese Befunde verweisen auf die Notwen

digkeit, Familien in prekären Lebenslagen 

bei der Ausgestaltung der Unterstützungs

leistungen noch stärker in den Blick zu 

nehmen. Sinnvoll erscheinen die Entwick

lung von Hilfekonzepten, die gezielt auf 

die Bedarfe dieser Familien zugeschnitten 

sind, sowie der Ausbau und die Weiterent

wicklung präventiver Angebote im Kontext 

einer nicht-stigmatisierenden Regelstruk

tur. Auf diese Weise können Familien in 

schwierigen Situationen entlastet und 

möglichen Problemeskalationen rechtzei

tig vorgebeugt werden. 

Etwa zwei Drittel der Familien, die 
mit einer Gefährdungseinschätzung 
in Berührung kommen, sind dem 
Sozialen Dienst der Jugendämter 
bereits bekannt. Nicht selten werden 
die Verfahren zur Gefährdungsein
schätzung zudem aus laufenden Hil
fen heraus veranlasst.  

Das Jugendamt ist heute ein normaler Be

standteil der sozialen Infrastruktur und so

mit längst nicht mehr nur mit „Randgrup

penfamilien“ oder „Problemfällen“ befasst. 

Über ein breites Spektrum an häufig nied

rigschwelligen, unterschiedlichen Bera

tungs-, Unterstützungs- und Hilfeleistun

gen sowie Regelstrukturangeboten im 

Rahmen von Kindertagesbetreuungen o

der der Jugendarbeit kommt das Jugend

amt mit einem Großteil der Familien in der 

Kommune in Kontakt. Gerade im Kontext 

eines präventiven Kinderschutzes sind 

diese frühen Kontakte und Zugänge für 

alle Familien in der Kommune ausdrückli

ches Ziel. 

Seit dem Erhebungsjahr 2010 liegt der An

teil der dem Jugendamt bereits bekannten 

Familien (d. h. die Familie wurde in der 

Vergangenheit bereits durch den ASD/So

zialen Dienst beraten oder hat eine 

HzE/EGH erhalten) nahezu unverändert 

bei knapp zwei Dritteln der Familien. Im 

Jahr 2021 fällt der entsprechende Wert mit 

58,7 % etwas niedriger aus als in den Vor

jahren. 

In Familien, die dem Jugendamt bereits 

bekannt waren, bestätigte sich der Ver

dacht auf eine Kindeswohlgefährdung et

was häufiger als in bislang unbekannten 

Familien. Darüber hinaus wurde in diesen 

Fällen etwas häufiger eine stationäre Hilfe 

eingeleitet oder eine Inobhutnahme durch

geführt. Die Fachkräfte im ASD benötigen 

demnach sowohl entsprechende Rahmen

bedingungen als auch fachliches Wissen, 

um insbesondere Familien in prekären und 
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risikobehafteten Lebenssituationen gut be-
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gleiten und unterstützen zu können. Der 

Befund sollte deshalb auch immer den 

Ausgangspunkt kritischer Reflektionen ei

ner Hilfegewährungspraxis bilden, die oft

mals auf kurze Hilfelaufzeiten setzt, weil 

die Jugendämter vor dem Hintergrund 

steigender Fallzahlen und steigender Kos

ten stark unter Druck stehen. Darüber hin

aus lassen sich zentrale Anknüpfungs

punkte für die Weiterentwicklung gezielter 

Präventionsansätze im Jugendamt ablei

ten (vgl. Müller et al. 2012). 

Um das Wohl von Kindern und Jugendli

chen, die bereits Hilfen erhalten, sicherzu

stellen, braucht es tragfähige Kooperati

onsstrukturen und Verfahren, welche die 

Zusammenarbeit von öffentlichen und 

freien Trägern in der Kinderschutzarbeit 

entsprechend den Vorgaben des 

§ 8a SGB VIII regeln. Zentral ist hier ins

besondere Rollenklarheit in der Koopera

tion zwischen dem öffentlichen und freien 

Träger der Kinder- und Jugendhilfe, um 

das Verfahren für alle Beteiligten transpa

rent zu gestalten und in enger Abstim

mung zu gemeinsamen Einschätzungen 

der Situation gelangen zu können. In Ein

zelfällen kann die Zusammenarbeit belas

tet werden, wenn die Bewertungen des öf

fentlichen und freien Trägers hinsichtlich 

der Frage auseinandergehen, ob der 

Schutz des Kindes oder die Unterstützung 

der Familie im Vordergrund stehen sollen 

(vgl. Schrapper 2008). In solchen Fällen, 

in denen die Wahrnehmungsperspektiven 

– und somit auch häufig die einzuleitenden 

Schritte – voneinander abweichen, sollten 

Verfahren installiert sein, die eine befriedi

gende Klärung sowohl im Sinne des jun

gen Menschen als nach Möglichkeit auch 

der Familie gewährleisten können. 

Die Verdachtsmeldungen bestätig
ten sich im Jahr 2021 bei knapp je
der dritten durchgeführten Gefähr
dungseinschätzung. Die Fachkräfte 
kamen dabei in 15,0 % der Fälle zu 
dem Ergebnis, dass eine Kindes-
wohlgefährdung vorliegt, in 16,8 % 
wurde eine latente Gefährdung fest
gestellt. Über ein weiteres Drittel der 
Meldungen (33,8 %) ergaben sich 
wichtige Zugänge zu Hilfe und Un
terstützung. 

Bei knapp einem Drittel (31,8 %) aller 

durchgeführten Gefährdungseinschätzun

gen bestätigte sich im Jahr 2021 der Ver

dacht auf eine (latente) Kindeswohlgefähr

dung. Damit erweist sich der Anteil im Ver

gleich zum Vorjahr als stabil. In etwa ei

nem Drittel der Fälle (33,8 %) bestätigte 

sich der Verdacht auf eine Kindeswohlge

fährdung im Jahr 2021 nicht, allerdings 

wurde Hilfe- /Unterstützungsbedarf festge

stellt. Auch bei diesen Fällen war dem

nach ein Tätigwerden des Jugendamtes in 

unterschiedlichem Umfang notwendig. 

Das Ergebnis unterstreicht, dass Meldun

gen nach § 8a SGB VIII wichtige Zugänge 

zu Familien mit Hilfebedarf unterschiedli

cher Ausprägung eröffnen. 

Nach Einschätzung der Fachkräfte lag in 

34,5 % der Fälle weder eine Kindeswohl

gefährdung noch ein Hilfe-/Unterstüt



 

54 

zungsbedarf vor. Der Anteil dieser gewis-
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sermaßen „falschen“ Meldungen hat sich 

im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr 

leicht erhöht. Gleichzeitig wird sichtbar, 

dass die meldenden Institutionen und Per

sonen eine Meldung in der Regel nicht 

überstürzen, sondern zunächst sorgfältig 

beobachten und sich mit begründeten An

haltspunkten an das Jugendamt wenden. 

Jedoch zeigen sich zwischen den einzel

nen Institutionen bzw. Personen teils er

hebliche Unterschiede hinsichtlich des 

Meldeverhaltens: Anonyme Meldungen 

sowie Meldungen durch Bekannte und 

Nachbarn erweisen sich tendenziell etwas 

häufiger als „falsche Meldungen“ als dies 

in anderen Meldegruppen der Fall ist. Der 

Anteil bestätigter (latenter) Kindeswohlge

fährdungen ist hingegen bei Meldungen 

durch Einrichtungen der Jugendarbeit 

bzw. der Kinder- und Jugendhilfe sowie 

durch Kitas und Schulen deutlich erhöht. 

Die Vernachlässigung stellt auch im 
Jahr 2021 mit einem Anteil von 
60,1 % die mit Abstand häufigste 
Form der Kindeswohlgefährdung 
dar. Gefährdungen wurden am häu
figsten im Kontext von unangemes
senem/inkonsistentem Erziehungs
verhalten, Suchtproblematiken bzw. 
psychischen Auffälligkeiten der er
ziehenden Personen, Verhaltensauf
fälligkeiten bzw. Selbstgefährdun
gen des Kindes sowie Partner
schaftskonflikten/-gewalt dokumen
tiert. 

In Fällen, in denen durch die Fachkräfte 

eine Kindeswohlgefährdung oder eine la

tente Kindeswohlgefährdung festgestellt 

wurde, lagen in 60,1 % als Art der Kindes

wohlgefährdung Anzeichen für eine Ver

nachlässigung des Kindes vor. Am zweit

häufigsten – mit einem Anteil von knapp 

37 % – wurden Anzeichen für eine psychi

sche Misshandlung genannt. Anzeichen 

für eine körperliche Misshandlung wurden 

in 26,6 % und/oder Anzeichen für sexuelle 

Gewalt in 4,6 % der Fälle festgestellt 

(Mehrfachnennungen möglich). In rund ei

nem Viertel (25,1 %) der Fälle mit festge

stellter (latenter) Kindeswohlgefährdung 

wurden von den Fachkräften mehrere Ar

ten von Gewalt oder Vernachlässigung 

festgestellt – also eine Kombination aus 

den vier genannten Arten der Kindeswohl

gefährdung.  

Die rheinland-pfälzische Erhebung erlaubt 

darüber hinaus mittels einer umfangrei

chen Itemliste eine Spezifizierung der glo

balen Gefährdungskategorien. Dadurch 

wird eine Konkretisierung der Gefähr

dungslage ermöglicht.  

Bezogen auf das Verhalten der erziehen

den Personen wird mit 49,0 % am häufigs

ten ein unangemessenes/inkonsistentes 

Erziehungsverhalten genannt. Mit rund 

36 % sind Suchtproblematiken und/oder 

psychische Auffälligkeiten/Erkrankungen 

der erziehenden Personen die am zweit

häufigsten angegebene Gefährdungslage 

(vgl. für eine vertiefende Auswertung zum 

Risikofaktor „psychische Erkran

kung/Sucht“ MFFJIV 2018). Fast ebenso 



 

55 
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konflikte/-gewalt genannt. Bezogen auf 

das Kind sind Verhaltensauffälligkeiten 

bzw. Selbstgefährdung und/oder psychi

sche Auffälligkeiten die am häufigsten ge

nannte Gefährdungslage (34,3 %). Eine 

unangemessene Versorgung des Kindes 

wird in 29,2 % der Fälle mit bestätigter Ge

fährdung dokumentiert.  

Kinderschutz und Hilfen zur Erzie
hung gehen Hand in Hand: Im An
schluss an die Gefährdungsein
schätzung werden Hilfen zur Erzie
hung oder niedrigschwellige Ange
bote installiert. 

Die aktuellen Befunde zu den Gefähr

dungseinschätzungen gem. § 8a SGB VIII 

zeigen, dass auch abseits von festgestell

ten Kindeswohlgefährdungen oder (laten

ten) Gefährdungslagen in vielen Fällen 

Hilfe- oder Unterstützungsbedarfe festge

stellt werden, auf die häufig mit z. B. form

losen Betreuungen und Beratungen der 

Familien durch den Sozialen Dienst oder 

niedrigschwellige Hilfen bzw. Frühe Hilfen 

reagiert wird. Bezogen auf alle von einer 

Meldung betroffenen jungen Menschen – 

unabhängig davon, ob tatsächlich eine 

Kindeswohlgefährdung vorlag oder nicht – 

wurden 2021 in etwa jedem vierten Fall 

Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB 

VIII, Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB 

VIII oder Hilfen gem. § 19 SGB VIII einge

leitet. In 21,1 % der Fälle wurde zudem die 

bereits installierte Hilfe weitergeführt oder 

intensiviert. Tendenziell wurden eher nied-

rigschwellige Angebote sowie teilstatio

näre Hilfen eingeleitet. In Fällen, bei de

nen eine akute Kindeswohlgefährdung 

festgestellt wurde, wurden hingegen in der 

Regel eingriffsintensivere Hilfen einge

setzt, die zur Abwendung der (drohenden) 

Gefährdung durchgeführt wurden.  

Die in den letzten Jahren steigende Zahl 

der Hilfen zur Erziehung stellt in Anbe

tracht der nur begrenzt zur Verfügung ste

henden Ressourcen eine große Heraus

forderung dar, welcher mit der Steuerung 

durch den öffentlichen Jugendhilfeträger 

begegnet werden muss. Denn nur die rich

tige Hilfe zum geeigneten Zeitpunkt ist 

auch ökonomisch (vgl. MIFKJF 2012). Im 

Kontext des Kinderschutzes sind die Steu

erungsmöglichkeiten des Jugendamtes im 

Umgang mit Meldungen gem. 

§ 8a SGB VIII jedoch begrenzt, da gem. 

§ 8a Abs. 1 SGB VIII bei Eingang einer 

Meldung ein abgestimmtes Verfahren im 

Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 

zwingend erforderlich ist. Stellt sich in die

sem Prozess heraus, dass eine Hilfe zur 

Erziehung notwendig und geeignet ist, ist 

der öffentliche Jugendhilfeträger verpflich

tet, diese Hilfe zu gewähren. Hilfen zur Er

ziehung und Kinderschutz gehen an dieser 

Stelle Hand in Hand. 

Dennoch sind mit Blick auf den Kinder

schutz einzelne Steuerungsmöglichkeiten 

zu nennen, die gezielt vorangetrieben wer

den können. Wird die Grundannahme ak

zeptiert, dass „Jugendhilfe nur als Ganzes 

wirksam schützt“ (Schrapper 2008), so ist 

es wichtig, dass präventive Maßnahmen, 
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die langfristig verhindern, dass Problemla-
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gen sich verfestigen, in den Kommunen 

möglichst frühzeitig zur Verfügung gestellt 

werden. Somit können eingriffsintensivere 

und bisweilen teurere Hilfen zumindest 

teilweise vermieden werden. 

Kommunikations-, Netzwerk- und 
Kooperationsstrukturen im Kinder
schutz haben auch während der CO-
VID-19-Pandemie funktioniert. 

Auch das Jahr 2021 stand – insbesondere 

im ersten Halbjahr – noch deutlich unter 

dem Einfluss der COVID-19-Pandemie. 

Die im Jahr 2020 geäußerten Bedenken 

mit Blick auf das Wohl von Kindern, Ju-

gendlichen und Familien wurden auch 

beim Jahreswechsel 2020/2021 laut. Zwar 

kam dieser erneute Lockdown nicht mehr 

so überraschend – die Jugendämter hat

ten sich mit ihren Verfahren, organisato

risch und konzeptionell im Laufe des Jah

res 2020 bereits neu aufgestellt, um den 

Herausforderungen gerecht zu werden 

(vgl. Forum Transfer 2021; auch www.fo-

rum-transfer.de; Gerber/Jentsch 2021). 

Dennoch ist auch in den Jugendämtern 

die Sorge um die Aus- und Nebenwirkun

gen, die „psychosozialen Folgen“ für die 

Familien groß (vgl. die bundesweite ASD-

Befragung bei Müller et al. 2021). Die an

haltende Pandemie verlangt insbesondere 

Familien viel ab. Zahlreiche Studien be

richten über die Zunahme psychischer Be

lastungen und eine Verringerung der Le

bensqualität durch die Corona-Pandemie 

bei Kindern und Jugendlichen ebenso wie 

bei Eltern (vgl. bundesweit z. B. Andresen 

et al. 2020 und 2022; Ravens-Sieberer et 

al. 2021; Langmeyer et al. 2020; für 

Rheinland-Pfalz Dittmann at al. 2021). 

Demnach nehmen Streitigkeiten in den 

Familien zu, die auch häufiger eskalieren. 

Fehlende Möglichkeiten des Ausgleichs 

durch den pandemiegedingten Wegfall 

von Freizeitangeboten, Sorgen um Jobver

lust sowie Überlastungen im Alltag – auch 

durch Homeschooling der Kinder sowie 

das gleichzeitige Arbeiten und Betreuen 

von (kleineren) Kindern im Homeoffice – 

führen zu einem erhöhten Risiko für 

Stresssituationen in der Familie. Zusätz

lich ist die Verfügbarkeit von Hilfs- und Un

terstützungsangeboten eingeschränkt. 

Entsprechend steigt in dieser Krisenzeit 

auch das Risiko von Kindesmissbrauch 

und Vernachlässigung (vgl. Ravens-Siebe

rer et al. 2021; Deutscher Kinderschutz

bund 2020). Rund zwei Jahre nach Beginn 

der Pandemie stellen sich daher weiterhin 

Fragen nach den Folgen der anhaltenden 

Pandemie und wiederholten Lockdowns 

auf die (psychische) Belastung und Ge

sundheit von Eltern und Kindern (vgl. de 

Paz Martínez et al. 2021b).  

Die Ergebnisse des vorliegenden Berich

tes zeigen, dass die Jugendämter auch 

während der Pandemiezeit im Jahr 2021 

ihre Kinderschutzaufgaben verantwortlich 

wahrgenommen haben (vgl. hierzu aus

führlich ebd. sowie bundesweit Erd-

mann/Mühlmann 2021). Die Befunde zu 

den verschiedenen Aspekten der 

§ 8a SGB VIII-Verfahren (Entwicklung der 

http://www.forum-transfer.de/
http://www.forum-transfer.de/
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gebnis der Gefährdungseinschätzung), so

wie zu den betroffenen jungen Menschen 

(Alter, Bekanntheit der Familie) und den 

Arbeitsweisen in den Jugendämtern (fach

liche Schritte, Reaktionszeit) weisen eine 

erstaunlich hohe Konstanz im Vergleich 

zum vorpandemischen Zeitraum auf. Im 

landesweiten Durchschnitt sind bei der An

zahl der Meldungen keine „Einbrüche“ o

der großen Lücken erkennbar. Auch in der 

Lockdown-Phase zu Beginn des Jahres 

2021 erreichten die Jugendämter weiterhin 

§ 8a SGB VIII-Meldungen aus den ge

schlossenen oder nur im Notbetrieb geöff

neten Institutionen. Diese Befunde ver

deutlichen, dass die Arbeitsabläufe und -

strukturen auch in der Pandemiezeit auf

rechterhalten werden konnten und Kom

munikations-, Netzwerk- und Kooperati

onsstrukturen im Kinderschutz weiterhin 

funktioniert haben. Zudem unterstreicht 

dieses Ergebnis die Notwendigkeit, Kin

derschutz als gesamtgesellschaftliche Auf

gabe zu begreifen. Über die etablierten lo

kalen Netzwerke Frühe Hilfen und Kinder

schutz scheint es gelungen zu sein, mit 

den Familien in Kontakt zu bleiben und 

aufmerksam zu sein für vorhandene oder 

aufgrund der Lockdown-Situation neu ent

stehende Gefährdungen. 

Zahlreiche Studien, die sich mit den Aus

wirkungen der Pandemie auf junge Men

schen und Familien beschäftigt haben, 

verweisen auf eine Zunahme sozialer Un

gleichheit, prekärer Lebenslagen und sozi

aler Lebensrisiken als Folgen der Pande

mie, die trotz einer deutlichen Entspan

nung nicht vorüber ist. Dies führt zu stei

genden Bedarfslagen in den Hilfen zu Er

ziehung, der Schul- und Jugendsozialar

beit, bei der Jugendarbeit und politischen 

Jugendbildung wie auch beim Kinder

schutz. Mehr Hilfebedarf bedeutet zugleich 

auch die Notwendigkeit von mehr Präven

tion und einer Stärkung der Regelstruktu

ren, damit frühzeitig und bedarfsorientiert 

auf die Auswirkungen der Krisen reagiert 

werden kann (vgl. ism gGmbH 2022). Es 

wird deshalb auch weiterhin die Aufgabe 

der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe

träger sein, diese Entwicklungen im Blick 

zu behalten und geeignete Post-Corona-

Strategien zu entwickeln (vgl. hierzu Mül

ler et al. 2021). Ein gezieltes Monitoring 

der § 8a SGB VIII-Mitteilungen kann hier 

wertvolle Hinweise liefern. 

Kinderschutz ist eine gesamtgesell
schaftliche Aufgabe.  

Die anhaltend steigende gesellschaftliche 

Aufmerksamkeit für das Thema Kinder

schutz hat zu einem Bedeutungszuwachs 

des Kinderschutzes in der Kinder- und Ju

gendhilfe, aber auch darüber hinaus, ge

führt. Eine zentrale Auswirkung ist die stei

gende Anzahl an „§ 8a SGB VIII-Verfah

ren“, die von den ASDs in den Jugendäm

tern bearbeitet werden, meist in Koopera

tion und Austausch mit anderen Akteurin

nen und Akteuren und Systemen. Jede 

Meldung zieht dabei ein aufwendiges Ver

fahren nach sich, unabhängig davon, wie 
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die abschließende Gefährdungseinschät-
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zung durch die Fachkräfte ausfällt. Um ih

rem Schutzauftrag gerecht zu werden, re

agieren Jugendämter innerhalb kürzester 

Zeit im Zusammenwirken mehrerer Fach

kräfte und wählen unterschiedliche Wege, 

um einen direkten Kontakt zur Familie und 

zum jungen Menschen herzustellen. Haus

besuche oder Gespräche im Jugendamt 

gehören hierbei zum Standardverfahren 

der Fachkräfte.  

Vorhandene bzw. eventuell notwendige 

Schutz-/Hilfebedarfe müssen abgeklärt 

und diese in einem beteiligungsorientier

ten Verfahren gemeinsam mit den Fami

lien erarbeitet und gegebenenfalls in einen 

Schutzplan übersetzt werden. Die Fach

kräfte der Jugendämter stehen dabei vor 

der Herausforderung, ihre Hilfebeziehung 

zu nutzen und in der Zusammenarbeit mit 

den Eltern eine Problemkongruenz und -

einsicht sowie eine Bereitschaft zur Ko

operation herzustellen, um unter Einbezug 

von Eltern und den betroffenen jungen 

Menschen geeignete und notwendige Hil

fen zur Verfügung zu stellen.  

Der komplexe Prozess der Gefährdungs

einschätzung erfordert dabei eine enge 

Zusammenarbeit zwischen dem Jugend

amt und weiteren Akteurinnen und Akteu

ren im Kinderschutz wie Kindertagesstät

ten, Schulen, Einrichtungen des Gesund

heitswesens oder weiteren sozialen Diens

ten. Für eine fundierte, qualifizierte und 

ganzheitliche Gefährdungseinschätzung 

bedarf es eines fachlich abgestimmten 

multiprofessionellen Zusammenwirkens 

der unterschiedlichen Beteiligten. Das Kin

derschutzsystem in Deutschland ist des

halb als Kooperations- und Vernetzungs

struktur zu beschreiben. Dem öffentlichen 

Kinder- und Jugendhilfeträger kommt hier

bei eine zentrale Steuerungsfunktion zu. 

So ist sicherzustellen, dass abgestimmte, 

wirkungsorientierte und den jeweiligen Be

darfslagen angepasste Hilfekonzepte zum 

Einsatz kommen können. Hierzu sind aus

kömmliche Personalressourcen im Ju

gendamt notwendig, damit Gefährdungs

meldungen nach den „Regeln der Kunst“ 

nachgegangen werden kann und um im 

Einzelfall fachlich und ökonomisch zu 

steuern. Um Kinder und Jugendliche vor 

Gefahren für ihr Wohl zu schützen und 

ihnen gute Startchancen in ein selbstbe

stimmtes Leben zu ermöglichen, ist eine 

abgestimmte Kinder- und Jugendhilfe-, 

Sozial- und Bildungspolitik erforderlich, die 

auch den Gesamtzusammenhang von Le

bensbedingungen, Bewältigungsanforde

rungen und Teilhabechancen im Blick hat.  

Dabei beschränkt sich Kinderschutz als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe nicht auf 

die Intervention in akuten Krisen und Not

lagen, sondern ist auf das Vorhandensein 

einer familienfreundlichen Infrastruktur an

gewiesen, welche Familien in unterschied

lichen Lebenslagen unterstützt. Die Wei

terentwicklung und Optimierung des Zu

sammenspiels der unterschiedlichen ge

sellschaftlichen Teilsysteme wie Schule, 

Arbeitsmarkt, Justiz und Gesundheitswe

sen/Psychiatrie erweisen sich vor diesem 

Hintergrund als Daueraufgaben. Nur so 
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kann vermieden werden, dass Lücken in 

der sozialen Infrastruktur entstehen, die 

ein systematisches „durch das Netz fallen“ 

von Familien ermöglichen. Wie wichtig 

derartige Strukturen sind, hat sich wäh-

-

-

rend der COVID-19-Pandemie und ange

sichts weiterer aktueller Krisen (Inflation, 

Energiekrise, Ukraine-Krieg) einmal mehr 

gezeigt. So haben sich die Kooperations- 

und Vernetzungsstrukturen im Kinder

schutz auch unter Krisenbedingungen als 

tragfähig erwiesen.  
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5 Anhang  

5.1 Erhebungsbogen 2021 
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